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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften 

A. Zielsetzung 

Das geltende Schadensersatzrecht erweist sich in einigen Punk-
ten als unzulänglich. So stellen die Haftungshöchstbeträge im 
Reichshaftpflichtgesetz, im Straßenverkehrsgesetz und im Luft-
verkehrsgesetz einen hinreichenden Schutz der Unfallopfer nicht 
mehr sicher. Weiter ist im Reichshaftpflichtgesetz die Ausdeh-
nung der für Elektrizitäts- und Hausgasleitungen bestehenden 
Gefährdungshaftung auf andere Rohrleitungsanlagen angezeigt. 
Ferner erscheint es nicht länger sachgerecht, daß im Straßen-
verkehr für Bahnen und Kraftfahrzeuge unterschiedliche 
Haftungsvoraussetzungen gelten und daß die Kraftfahrzeuge 
bis 20 km/h von der Gefährdungshaftung befreit sind. 

B. Lösung 

Die Haftungshöchstbeträge nach dem Reichshaftpflichtgesetz 
und dem Straßenverkehrsgesetz werden verdoppelt. Auch die 
Haftungshöchstbeträge nach dem Luftverkehrsgesetz werden 
angehoben. Die Gefährdungshaftung nach dem Reichshaft-
pflichtgesetz wird auf sämtliche Leitungsanlagen für Elektri-
zität, Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten erstreckt. Die Voraus-
setzungen für die Haftung der Bahnen, soweit sie sich im allge-
meinen Verkehrsraum bewegen, werden den für Kraftfahrzeuge 
geltenden Grundsätzen angepaßt. Die Freistellung der Kraft-
fahrzeuge bis 20 km/h von der Gefährdungshaftung entfällt. 

C. Alternativen 

keine 
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D. Kosten 

Das Gesetz wird weder für die öffentlichen Haushalte noch im 
privaten Bereich zu erheblichen Mehrausgaben führen. Im ein-
zelnen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4 der allgemei-
nen Begründung Bezug genommen. 
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Bundesrepublik  Deutschland  

Der Bundeskanzler  

I/4 (I/3) — 400 10 — Scha 3/76  
Bonn, den 4. März 1976  

An den Präsidenten  
des Deutschen Bundestages  

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vor-
schriften mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt.  

ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizu-
führen.  

Federführend ist der Bundesminister der Justiz.  

Der Bundesrat hat in seiner 430. Sitzung am 30. Januar 1976 gemäß  

Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzent-
wurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen.  

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bun-
desrates ist in der Gegenäußerung (Anlage 3) dargelegt.  

Schmidt  
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 

Das Reichshaftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871, zu-
letzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Reichshaftpflichtgesetzes vom 15. August 1943 
(Reichsgesetzbl. I S. 489), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

(1) Wird bei dem Betrieb einer Schienenbahn 
oder einer Schwebebahn ein Mensch getötet, 
der Körper oder die Gesundheit eines Menschen 
verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der 
Betriebsunternehmer dem Geschädigten zum Er-
satz des daraus entstehenden Schadens ver-
pflichtet. 

(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn 
der Unfall durch höhere Gewalt verursacht ist. 
Soweit jedoch die Schienenbahn innerhalb des 
Verkehrsraumes einer öffentlichen Straße be-
trieben wird, ist die Ersatzpflicht ausgeschlos-
sen, wenn der Unfall durch ein unabwendbares 
Ereignis verursacht ist, das weder auf einem 
Fehler in der Beschaffenheit der Fahrzeuge oder 
Anlagen der Schienenbahn noch auf einem Ver-
sagen ihrer Verrichtungen beruht. Als unab-
wendbar gilt ein Ereignis insbesondere dann, 
wenn es auf das Verhalten des Geschädigten 
oder eines nicht bei dem Betrieb beschäftigten 
Dritten oder eines Tieres zurückzuführen ist 
und sowohl der Betriebsunternehmer als auch 
die beim Betrieb tätigen Personen jede nach 
den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt 
beobachtet haben. 

(3) Die Ersatzpflicht ist ferner ausgeschlossen, 
wenn eine 

1. zur Aufbewahrung angenommene Sache be-
schädigt wird; 

2. beförderte Sache beschädigt wird, es sei 
denn, daß ein Fahrgast sie an sich trägt oder 
mit sich führt." 

2. § 1 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 und 2 erhält folgende 
Fassung: 

„Wird durch die Wirkungen von Elektrizität, 
Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten, die von 
einer Stromleitungs- oder Rohrleitungsan-
lage oder einer Anlage zur Abgabe der be-
zeichneten Energien oder Stoffe ausgehen, 
ein Mensch getötet, der Körper oder die Ge-
sundheit eines Menschen verletzt oder eine 

Sache beschädigt, so ist der Inhaber der An-
lage verpflichtet, den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Das gleiche gilt, wenn 
der Schaden, ohne auf den Wirkungen der 
Elektrizität, der Gase, Dämpfe oder Flüssig-
keiten zu beruhen, auf das Vorhandensein 
einer solchen Anlage zurückzuführen ist, es 
sei denn, daß sich diese zur Zeit der Scha-
densverursachung in ordnungsgemäßem Zu

-

stand befand." 

b) Absatz 3 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. wenn ein Energieverbrauchgerät oder 
eine sonstige Einrichtung zum Ver-
brauch oder zur Abnahme der in Ab-
satz 1 bezeichneten Stoff beschädigt 
oder durch ein solches Gerät ein Scha-
den verursacht worden ist;". 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

3. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 

„§ 2 a 

Hat bei der Entstehung des Schadens ein Ver-
schulden des Geschädigten mitgewirkt, so gilt 
§ 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches; bei Be-
schädigung einer Sache steht das Verschulden 
desjenigen, der die tatsächliche Gewalt über die 
Sache ausübt, dem Verschulden des Geschädig-
ten gleich." 

4. § 4 wird gestrichen. 

5. § 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Die Ersatzpflicht nach den §§ 1 bis 2 dieses 
Gesetzes darf, soweit es sich um Personenschä-
den handelt, weder ausgeschlossen noch be-
schränkt werden. Entgegenstehende Bestimmun-
gen und Vereinbarungen sind nichtig." 

6. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) § 843 Abs. 2 bis 4 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches und § 708 Nr. 6 der Zivilprozeßord-
nung gelten entsprechend." 

7. § 7 a erhält folgende Fassung: 

„§ 7a 

Der Unternehmer oder der in § 1 a bezeichnete 
Inhaber der Anlage haftet im Falle des § 7 
Abs. 1 nur bis zu einer Jahresrente von dreißig-
tausend Deutsche Mark für jede getötete oder 
verletzte Person." 

8. § 7 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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„ (1) Der Unternehmer oder der in § 1 a 
bezeichnete Inhaber der Anlage haftet für 
Sachschäden nur bis zum Betrag von einhun-
derttausend Deutsche Mark, auch wenn 
durch dasselbe Ereignis mehrere Sachen be-
schädigt werden." 

b) In Absatz 2 werden die Worte „fünfund-
zwanzigtausend Deutsche Mark" durch die 
Worte „einhunderttausend Deutsche Mark 
ersetzt. 

9. § 8 erhält folgende Fassung: 

„§ 8 

(1) Die Ersatzansprüche nach den §§ 1 bis 3 a 
verjähren in zwei Jahren von dem Zeitpunkt 
an, in welchem der Ersatzberechtigte von dem 
Schaden und von der Person des Ersatzpflich-
tigen Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese 
Kenntnis in dreißig Jahren von der Schadens-
verursachung an. 

(2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen 
und dem Ersatzberechtigten Verhandlungen 
über den zu leistenden Schadensersatz, so ist 
die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der 
andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. 

(3) Im übrigen finden die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches über die Verjährung 
Anwendung." 

10. § 9 erhält folgende Fassung: 

„§ 9 

Unberührt bleiben gesetzliche Vorschriften, 
nach denen ein Ersatzpflichtiger in weiterem 
Umfang als nach den Vorschriften dieses Geset-
zes haftet oder nach denen ein anderer für den 
Schaden verantwortlich ist." 

11. § 9 a wird gestrichen. 

12. § 9 b erhält folgende Fassung: 

„§ 9 b 

(1) Sind nach den §§ 1, 1 a mehrere einem 
Dritten zum Schadensersatz verpflichtet, so hängt 
im Verhältnis der Ersatzpflichtigen unterein-
ander Pflicht und Umfang zum Ersatz von den 
Umständen, insbesondere davon ab, wie weit 
der Schaden überwiegend von dem einen oder 
dem anderen verursacht worden ist. Dasselbe 
gilt, wenn der Schaden einem der Ersatzpflich-
tigen entstanden ist, von der Haftpflicht, die 
einem anderen von ihnen trifft. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn neben 
den nach den §§ 1, 1 a Ersatzpflichtigen ein 
anderer für den Schaden kraft Gesetzes verant-
wortlich ist." 

13. Nach § 9 b wird folgender § 9 c eingefügt: 

„§ 9 c 

Für Klagen, die auf Grund dieses Gesetzes er-
hoben werden, ist auch das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk das schädigende Ereignis statt-
gefunden hat." 

Artikel 2 

Das Straßenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 
1952, zuletzt geändert durch § 13 Abs. 3 des Geset-
zes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 
6. August 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 2121), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 8 erhält folgende Fassung: 

„§ 8 

§ 7 gilt nicht, wenn der Verletzte bei dem 
Betrieb des Kraftfahrzeugs tätig war." 

2. § 12 erhält folgende Fassung: 

„§ 12 

(1) Der Ersatzpflichtige haftet 

1. im Falle der Tötung oder Verletzung eines 
Menschen nur bis zu einem Kapitalbetrag von 
fünfhunderttausend Deutsche Mark oder bis 
zu einem Rentenbetrag von jährlich dreißig-
tausend Deutsche Mark; 

2. im Falle der Tötung oder Verletzung meh-
rerer Menschen durch dasselbe Ereignis, un-
beschadet der in Nummer 1 bestimmten Gren-
zen, nur bis zu einem Kapitalbetrag von ins-
gesamt siebenhundertfünfzigtausend Deut-
sche Mark oder bis zu einem Rentenbetrag 
von fünfundvierzigtausend Deutsche Mark; 
diese Beschränkung gilt jedoch in den Fällen 
des § 8 a Abs. 1 Satz i nicht für den ersatz-
pflichtigen Halter des Kraftfahrzeugs; 

3. im Falle der Sachbeschädigung, auch wenn 
durch dasselbe Ereignis mehrere Sachen be-
schädigt werden, nur bis zu einem Betrag von 
einhunderttausend Deutsche Mark. 

(2) Übersteigen die Entschädigungen, die meh-
reren auf Grund desselben Ereignisses nach 
Absatz 1 zu leisten sind, insgesamt die in Nr. 2 
Halbsatz i und Nr. 3 bezeichneten Höchstbe-
träge, so verringern sich die einzelnen Entschädi-
gungen in dem Verhältnis, in welchem ihr Ge-
samtbetrag zu dem Höchstbetrag steht." 

Artikel 3 

Das Luftverkehrsgesetz vom 4. November 1968, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Änderung des Luftverkehrsgesetzes (8. Änderungs-
gesetz) vom 30. Oktober 1975 (Bundesgesetzbl. I 
S. 2679), wird wie folgt geändert: 
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1. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Der Ersatzpflichtige haftet für die Schä-
den aus einem Unfall 

a) bei Luftfahrzeugen bis 1000 Kilogramm 
Gewicht bis zu 850 000 Deutsche Mark, 

b) bei Luftfahrzeugen mit mehr als 1000 Kilo-
gramm bis 2000 Kilogramm Gewicht bis zu 
850 000 Deutsche Mark zuzüglich 650 Deut-
sche Mark je Kilogramm des 1000 Kilo-
gramm übersteigenden Gewichts, 

c) bei Luftfahrzeugen mit mehr als 2000 Kilo-
gramm Gewicht bis zu 1 500 000 Deutsche 
Mark zuzüglich 200 Deutsche Mark je 
Kilogramm des 2000 Kilogramm überstei-
genden Gewichts." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „135 000 
Deutsche Mark" durch die Worte „500 000 
Deutsche Mark" ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „so 
dient die Hälfte" durch die Worte „so dienen 
zwei Drittel" ersetzt. 

2. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „67 500 
Deutsche Mark" durch die Worte „320 000 
Deutsche Mark" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „einer 
beförderten Sache" durch die Worte „von be-
förderten Gütern" ersetzt. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Haftung des Luftfrachtführers für 
Gegenstände, die der Fluggast an sich trägt 
oder mit sich führt oder die als Reisegepäck 
aufgegeben sind, ist auf einen Höchstbetrag 
von 3200 Deutsche Mark gegenüber jedem 
Fluggast beschränkt." 

Artikel 4 

§ 852 des Bürgerlichen Gesetzbuches, zuletzt ge-
ändert durch § 7 des Gesetzes über ergänzende 
Maßnahmen zum Fünften Strafrechtsreformgesetz 
(Strafrechtsreform-Ergänzungsgesetz - StREG) vom 
28. August 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 2289), wird 
wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt: 

„(2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen 
und dem Ersatzberechtigten Verhandlungen über 
den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Ver

-

jährung gehemmt, bis der eine oder der andere 
Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

Artikel 5 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden mit 
Ausnahme von Artikel 4 keine Anwendung, wenn 
das schädigende Ereignis vor seinem Inkrafttreten 
eingetreten ist. 

(2) Ist nach den Vorschriften des Reichshaftpflicht-
gesetzes, des Straßenverkehrsgesetzes oder des 
Luftverkehrsgesetzes wegen der Tötung oder Ver-
letzung eines Menschen Schadensersatz zu leisten, 
so kann der Ersatzberechtigte, soweit es nach seinen 
Verhältnissen aus Billigkeitsgründen erforderlich 
ist und dem Ersatzpflichtigen zugemutet werden 
kann, Schadensersatz bis zur Höhe der in Artikel 1 
Nr. 7, Artikel 2 Nr. 2 und Artikel 3 Nr. 1 und 2 be-
stimmten Beträge auch dann verlangen, wenn das 
schädigende Ereignis vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eingetreten ist. Dies gilt nicht, soweit nach 
diesen Gesetzen eine Schadensersatzpflicht bisher 
nicht bestand. Im übrigen findet Artikel 7 des Geset-
zes über Maßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrs-
rechts und Verkehrshaftpflichtrechts vom 16. Juli 
1957 (Bundesgesetzbl. I S. 710) sinngemäße Anwen-
dung. 

Artikel 6 

Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, 
das Reichshaftpflichtgesetz unter der Bezeichnung 
Haftpflichtgesetz mit neuer Paragraphenfolge be-
kanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu beseitigen. 

Artikel 7 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Die Beschränkungen der Lufthoheit im Land Berlin 
bleiben unberührt. 

Artikel 8 

(1) Dieses Gesetz tritt am 	in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten das Gesetz über die Haf-
tung der Eisenbahnen und Straßenbahnen für Sach-
schaden vom 29. April 1940, geändert durch das Ge-
setz vom 16. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 710) 
und die Verordnung zur Ergänzung des Gesetzes 
über die Haftpflicht der Eisenbahnen und Straßen-
bahnen für Sachschaden vom 6. Mai 1941 (Reichs-
gesetzbl. I S. 252), außer Kraft. 
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Begründung 

Allgemeines 

1. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen im bürgerlichen Recht beruht grundsätzlich auf 
dem Verschuldensprinzip, d. h. dem Geschädigten 
steht ein Ersatzanspruch nur zu, wenn ein schuldhaft 
rechtswidriges Verhalten des Schädigers gegeben 
ist. Daneben hat sich in einigen Bereichen die Ge-
fährdungshaftung entwickelt, wonach der Schädiger 
unter bestimmten Voraussetzungen für den Schaden 
haftbar ist, ohne daß es auf ein Verschulden an-
kommt. Zu nennen ist hier das Reichshaftpflicht-
gesetz vom 7. Juni 1871 (RGBl. S. 207) — RHG —, das 
in seiner ursprünglichen Fassung lediglich eine Ge-
fährdungshaftung des Eisenbahnunternehmers für 
Personenschäden vorsah, dessen Anwendungsbe-
reich jedoch durch die Ergänzung vom 15. August 
1943 (RGBl. I S. 489) auf Personen- und Sachschäden, 
die durch Elektrizitäts- und Gasanlagen verursacht 
worden sind, ausgedehnt wurde. Ähnliche Gefähr-
dungshaftungstatbestände enthalten z. B. das Stra-
ßenverkehrsgesetz (StVG), das Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG), das Atomgesetz (AtomG) und das Gesetz 
über die Haftpflicht der Eisenbahnen und Straßen-
bahnen für Sachschaden (SHG). Maßgebend für die 
verschärfte Haftung ist die Überlegung, daß bei den 
heutigen, durch die technische Entwicklung entschei-
dend beeinflußten Lebensverhältnissen bestimmte 
Tätigkeiten und Einrichtungen zwar unentbehrlich 
sind und daher zugelassen werden müssen, obgleich 
die davon ausgehende Gefährdung trotz Anwen-
dung der erforderlichen Sorgfalt nicht gänzlich be-
herrscht und Schädigungen Dritter nicht immer ver-
mieden werden können. Wer im Bewußtsein dieser 
Risiken eine solche Gefahrenquelle eröffnet, muß 
auch bereit sein, den daraus entstehenden Schaden 
zu ersetzen, ohne daß es darauf ankommen darf, ob 
im Einzelfall ein Verschulden nachweisbar ist. Dies 
ist dem Unternehmer eines solchen Betriebes um so 
eher zuzumuten, als er am ehesten in der Lage ist, 
die Risiken zu beurteilen und für etwaige Schadens-
fälle — insbesondere durch Versicherungen — vorzu-
sorgen. Im Unterschied zum Deliktsrecht, das Ersatz 
des vollen Schadens gewährt, sind die Ansprüche 
aus Gefährdungshaftung im allgemeinen — mit Aus-
nahme z. B. der §§ 833 BGB, 53 LuftVG, 22 WHG — 
der  Höhe nach beschränkt. Für den Schädiger, der 
unter erleichterten Voraussetzungen haftet, wird 
dadurch das Risiko eher überschaubar. Die Begren-
zung gilt jedoch nur, soweit Ansprüche lediglich aus 
dem Gesichtspunkt der Gefährdungshaftung herge-
leitet werden können. Sind nach sonstigen Bestim-
mungen weitergehende Ansprüche gegeben, so blei-
ben diese im allgemeinen unberührt. 

2. Der Entwurf läßt das geltende Haftungssystem 
im Grundsatz unverändert und beschränkt sich im 
wesentlichen auf zwei Änderungen, die nicht länger 
zurückgestellt werden können, nämlich 

a) die Erhöhung der Haftungshöchstgrenzen, 

b) die Erstreckung der Vorschriften über die Ge-
fährdungshaftung bei Rohrleitungen auf weitere 
Sachverhalte. 

Aus Anlaß der dadurch bedingten Änderung des 
RHG wird dieses Gesetz mit dem SHG verschmol-
zen. Ferner werden für den Bereich des allgemeinen 
Straßenverkehrs die Voraussetzungen für die Haf-
tung der Bahnen den für Kraftfahrzeuge geltenden 
Regelungen angeglichen. Die Vorschrift, die bisher 
langsam fahrende Fahrzeuge von der Gefährdungs-
haftung nach dem StVG ausnahm, wird beseitigt. 

Zu a) 

Der Gedanke einer summenmäßigen Beschränkung 
der Haftung bei den Gefährdungshaftungstatbestän-
den folgt nicht notwendig aus dem Prinzip der Ge-
fährdungshaftung. Ausländische Rechte mit ver-
gleichbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Verhältnissen sehen — mit Ausnahme z. B. von 
Österreich — eine solche Begrenzung im allgemeinen 
nicht vor; zum Teil greift eine Begrenzung nur für 
bestimmte Bereiche wie etwa den Luftverkehr ein. 
In der Schweiz haften etwa der Halter eines Kraft-
fahrzeugs, der Eisenbahnunternehmer sowie der In-
haber einer Rohrleitungsanlage unbeschränkt. Das 
RHG sah in seiner ursprünglichen Fassung ebenfalls 
keine summenmäßige Begrenzung vor. Das gleiche 
galt für den Entwurf zum Kraftfahrzeuggesetz 
(KFG), dem Vorläufer des StVG. 

Bei den Beratungen zum KFG vom 3. Mai 1909 
(RGBl. S. 437) setzte sich jedoch die Überzeugung 
durch, daß nur eine feste Begrenzung der Haftpflicht 
den Kraftfahrzeughaltern die Möglichkeit ver-
schaffe, sich gegen eine vom Verschulden unabhän-
gige, d. h. verschärfte Haftung ohne unverhältnis-
mäßige Kosten zu versichern. Demgemäß führte das 
KFG Höchstsummen ein, die bei Tötung oder Ver-
letzung eines Menschen 50 000 Mark oder 3000 Mark 
Jahresrente, bei mehreren Geschädigten 150 000 
oder 9000 Mark Jahresrente betrugen. Für Sach-
schäden wurde die Grenze auf 10 000 Mark festge-
setzt. Die summenmäßige Begrenzung fand in wei-
teren Bereichen Eingang. 1923 wurde die Haftung 
des Eisenbahnunternehmers nach dem RHG betrags-
mäßig limitiert (RGBl. I S. 615). Die Erstreckung der 
Gefährdungshaftung auf den Betrieb von Elektrizi-
täts- und Gasanlagen (Gesetz vom 15. August 1943, 
RGBl. I S. 489) wurde ebenfalls mit der summen-
mäßigen Haftungsbegrenzung verbunden. Hieran 
hat sich das Atomgesetz hinsichtlich der Haftung für 
Personenschäden (§ 31 Nr. 1 AtomG) angelehnt. 
Auch im luftrechtlichen Bereich finden sich mit Aus-
nahme der Haftung für Drittschäden durch mili-
tärische Flugzeuge (§ 53 LuftVG) derartige Limi-
tierungen. 
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Ob die summenmäßige Haftungsbeschränkung in 
beinahe allen Bereichen der Gefährdungshaftung 
jedenfalls auf längere Sicht beizubehalten ist, er-
scheint fraglich (verneinend z. B. Kötz, Haftung für 
besondere Gefahr, AcP 170, 36 ff.; von Caemmerer, 
Reform der Gefährgungshaftung, Heft 42 der Schrif-
tenreihe der Juristischen Gesellschaft e. V., Berlin, 
1971, S. 23; anders Larenz, VersR 63, 593). Dem 
Argument, daß die Haftungsbegrenzung Vorausset-
zung dafür sei, das Risiko zu kalkulieren und zu 
tragbaren Bedingungen abzusichern, ließe sich ent-
gegenhalten, daß eine an den Haftungshöchstgren-
zen orientierte Versicherung lediglich das Risiko 
aus der Gefährdungshaftung abdecke, für die viel-
fach außerdem bestehenden Ansprüche aus uner-
laubter Handlung, die auf vollen Schadensausgleich 
gerichtet sind, also ohnehin Vorsorge getroffen wer-
den müßte, soweit sie umfangmäßig über die durch 
die Gefährdungshaftung gezogenen Grenzen hinaus-
gehen. Auch im Ausland hat die summenmäßig un-
beschränkte Gefährdungshaftung anscheinend keine 
unüberwindlichen Schwierigkeiten bereitet. Es ist 
jedoch zuzugeben, daß derartige Vorstellungen sorg-
fältiger Prüfung im Hinblick auf ihre Auswirkungen 
bedürfen und sich voraussichtlich nicht kurzfristig 
verwirklichen ließen. Um das Ziel des Entwurfs, die 
Lage des Geschädigten in möglichst kurzer Zeit zu 
verbessern, nicht in Frage zu stellen, sieht der Ent-
wurf daher vor, das gegenwärtige System der sum-
menmäßigen Haftungsbegrenzung beizubehalten, 
die Haftungshöchstsummen jedoch beträchtlich zu 
erhöhen. 

Bei der Haftung im Straßenverkehr, der wegen der 
verhältnismäßig großen Zahl der Unfälle eine be-
sondere Bedeutung zukommt, belaufen sich die Haf-
tungshöchstgrenzen für Personenschäden auf 250 000 
DM oder 15 000 DM Jahresrente, für Sachschäden 
auf 50 000 DM (Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung 
der Haftungshöchstbeträge nach dem Straßenver-
kehrsgesetz vom 15. September 1965, BGBl. I 
S. 1362). Diese Begrenzung gilt auch, wenn durch 
dasselbe Ereignis mehrere Personen zu Schaden ge-
kommen sind; in diesem Fall sind die einzelnen 
Entschädigungsbeträge entsprechend dem Verhält-
nis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag 
steht, zu teilen. Handelt es sich jedoch um eine ent-
geltliche, geschäftsmäßige Personenbeförderung, so 
haftet der ersatzpflichtige Halter bei Personenschä-
den gegenüber jedem Insassen in Höhe der genann-
ten Höchstbeträge (§ 12 Abs. 2 Satz 1, § 8 a Abs. 1 
Satz 1 StVG). 

Die gegenwärtigen Höchstbeträge für die Haftung 
des Halters nach § 7 StVG und — unter den Voraus-
setzungen des § 18 StVG — des Kraftfahrzeugführers 
stellen einen hinreichenden Schutz der Verkehrs-
opfer in den Fällen, in denen sich die Haftung aus-
schließlich nach dem Straßenverkehrsgesetz be-
stimmt, nicht mehr sicher. Dies wird durch die Ent-
wicklung der Arbeitsverdienste, die nach § 13 Abs. 1 
StVG ein wesentliches Kriterium für die Bemessung 
des Ersatzes sind, seit der letzten Neufestsetzung 

der Haftungshöchstbeträge im Jahre 1965 besonders 
deutlich. Nach dem Statistischen Jahrbuch für die 
Bundesrepublik Deutschland von 1975 (S. 461) haben 
sich z. B. die Indices der durchschnittlichen Brutto-
verdienste der Arbeiter in der Industrie wie folgt 
entwickelt: 

Index der Bruttostunden/ 
wochenverdienste 

Jahr 
Stunden- Wochen- 

verd. verd. 

1965 69,6 69,8 

1970 100 100 

1971 111,0 108,8 

1972 120,9 117,4 

1973 133,5 129,7 

1974 147,1 140,0 

Für die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste 
der Angestellten in Industrie und Handel (a.a.O. 
S. 468) ergeben sich folgende Daten (Index in Indu-
strie, Handel, Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe) : 

Jahr 
Kaufmännische 
und technische 

Angestellte 

1965 70,6 

1970 100 

1971 110,2 

1972 119,9 

1973 132,1 

1974 145,7 

Damit ist gut eine Verdoppelung der Bruttomonats-
verdienste gegenüber dem Stand von 1965 einge-
treten. Im Bereich der Arzt-, Krankenhaus- und son-
stigen Dienstleistungen, die die Höhe der nach § 10 
Abs. 1, § 11 StVG zu erstattenden Heilungskosten 
beeinflussen, hat sich sogar, bezogen auf den Index 
von 100 im Jahre 1970 eine Steigerung von 86,4 auf 
149,6 allein in den Jahren 1968 bis 1974 ergeben 
(s. a.a.O., S. 447). Andererseits ist jedoch der Preis-
index für die allgemeine Lebenshaltung nicht im 
gleichen Umfange gestiegen, nämlich bezogen auf 
1970 = 100 von 89,3 im Jahre 1965 auf 126,3 im 
Jahre 1974 (vgl. a.a.O., S. 448). 

Der Entwurf sieht im Hinblick auf die zwischenzeit-
liche wirtschaftliche Entwicklung vor, den bisherigen 
Haftungshöchstbetrag bei Personenschäden zu ver-
doppeln und damit auf 500 000 Deutsche Mark oder 
auf eine Jahresrente von 30 000 Deutsche Mark fest-
zusetzen. 

Aus den genannten Gründen wird auch die Haftung 
für Sachschäden verdoppelt, d. h. auf 100 000 Deut-
sche Mark angehoben. 

Die Haftungshöchstgrenze des RHG bei Personen

-

schäden liegt zur Zeit ebenfalls bei 15 000 DM 
Jahresrente. Die Begrenzung durch einen bestimm- 
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ten Kapitalbetrag wie im StVG ist im RHG nicht 
vorgesehen. Entsprechend den obigen Bemerkungen 
wird die Haftungshöchstgrenze verdoppelt und da-
mit auf 30 000 DM Jahresrente festgesetzt. 

Für Sachschäden durch Elektrizitäts- und Gasanlagen 
beträgt die Höchstgrenze — abgesehen für Schäden 
an Grundstücken, für die unbeschränkt gehaftet 
wird — zur Zeit 25 000 DM. Diese Grenze ist seit 1939 
unverändert. Für Sachschäden nach dem SHG liegt 
die Grenze seit 1957 ebenfalls bei 25 000 DM. Diese 
Beträge werden in Anpassung an die Höchstgrenze 
des StVG für Sachschäden ebenfalls auf 100 000 DM 
angehoben. Die Erhöhung ist im Verhältnis zum 
StVG, die zur Zeit 50 000 DM beträgt, zwar ver-
gleichsweise höher. Sie läßt sich aber damit rechtfer-
tigen, daß die Grenzen seit 1939 sowie 1957 unver-
ändert geblieben sind, während die Sachschadens-
begrenzung nach dem StVG erst 1965 auf die der-
zeitige Höhe angehoben worden ist. 

Im Atombereich wird mit dem Dritten Gesetz zur 
Änderung des Atomgesetzes (Drucksachen 7/2183; 
7/3359 die bisherige Haftungsbegrenzung für die 
Tötung oder Verletzung eines Menschen (§ 31 Nr. 1 
AtomG) entfallen. Wegen der besonderen Lage bei 
der Haftung im Luftrecht wird auf die Bemerkungen 
zu Artikel 3 Bezug genommen. 

Zu b) 

Mit dem Entwurf wird weiter das Ziel verfolgt, die 
schon bisher bestehende Gefährdungshaftung für 
Elektrizitäts- und Gasanlagen auf Anlagen zum 
Transport und zur Fortleitung von vergleichbaren 
Energien und Stoffen auszudehnen. Die von der der-
zeitigen Fassung des § 1 a RHG getroffene Abgren-
zung erklärt sich daraus, daß die Risiken durch Lei-
tungsanlagen im Bereich der Energieversorgung mit 
Elektrizität und Gas besonders deutlich hervor-
traten. Nachdem die Verwendung von Rohrleitun-
gen auch in anderen Bereichen immer mehr zuge-
nommen hat, erscheint es geboten, § 1 a RHG ent-
sprechend zu ergänzen. 

3. Im Hinblick auf das Ziel des Entwurfs, einige 
vordringliche Punkte vorab zu regeln, wird davon 
abgesehen, im gegenwärtigen Zeitpunkt weitere 
Änderungen zum Schadensersatzrecht vorzuschla-
gen, wie sie etwa im Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur Änderung und Ergänzung schadensersatz-
rechtlicher Vorschriften von 1967 vorgesehen waren. 
Bei einigen der dort aufgeführten Lösungsvorschläge 
hat sich inzwischen eine andere Ausgangslage er-
geben. Andere werden Gegenstand besonderer Ge-
setzesinitiativen sein. Der Bereich der Haftung für 
Akte der öffentliche Gewalt wird nunmehr auf der 
Grundlage des von der Staatshaftungskommission 
vorgelegten Berichts vom Oktober 1973 erörtert. 

Außerdem sind durch internationale Entwicklungen 
Vorstellungen über die Lösung von Haftungsfragen 
in Bewegung geraten. Sie sind indessen vielfach 
noch nicht soweit fortgeschritten, daß sich im gegen

-

wärtigen Zeitpunkt eine Änderung des geltenden 
Haftungssystems im Hinblick darauf empfiehlt. 

a) Über die zivilrechtliche Haftpflicht für die durch 
Kraftfahrzeuge verursachten Schäden ist im Rah-
men des Europarats ein Übereinkommen erarbei-
tet worden, das im Mai 1973 zur Zeichnung auf-
gelegt worden ist (European Treaty Series, N° 79, 
Mai 1973). Das Übereinkommen, das die Ver-
tragsstaaten zu einer Angleichung ihres inner-
staatlichen Rechts verpflichtet, dürfte zu einer — 
gegenüber dem in der Bundesrepublik geltenden 
Recht — in gewissem Umfang verschärften Haf-
tung führen. Nach dem Übereinkommen haftet 
der Halter eines Kraftfahrzeugs ohne Rücksicht 
auf Verschulden für Schäden, die bei einem Un-
fall verursacht werden, der mit dem Verkehr im 
Zusammenhang steht. Von dieser Haftung kann 
sich der Kraftfahrzeughalter jedoch — abweichend 
von § 7 Abs. 2 StVG — nicht durch den Nachweis 
entlasten, daß der Unfall auf ein „unabwendbares 
Ereignis" zurückzuführen ist. Die Haftung ist 
vielmehr nur in einigen eng begrenzten Aus-
nahmefällen der höheren Gewalt sowie wegen 
nuklearer Schäden ausgeschlossen (Artikel 11 
Abs. 1 Buchstben b und c des Übereinkommens). 
Außerdem ist es dem nationalen Recht vorbehal-
ten, Ausnahmen für bestimmte Fahrzeugkatego-
rien vorzusehen, die im Verkehr keine nennens-
werte Gefahr darstellen (Artikel 11 Abs. 2 des 
Übereinkommens). Das Übereinkommen weicht 
vom gegenwärtigen deutschen Recht auch inso-
fern ab, als die Gefährdungshaftung des Kraft-
fahrzeughalters gegenüber allen Fahrzeuginsas-
sen, also nicht nur — wie nach § 8 a StVG — bei 
einer entgeltlichen geschäftsmäßigen Beförde-
rung besteht. Grundsätzlich haftet der Kraftfahr-
zeughalter auch gegenüber dem Fahrer des Fahr-
zeugs; jedoch kann diese Haftung durch das 
nationale Recht ausgeschlossen werden (Artikel 
10 Abs. 2 des Übereinkommens). 

Das Übereinkommen benötigt für das Inkraft-
treten die Ratifikation durch drei Staaten. Es ist 
bisher lediglich von Norwegen, der Schweiz und 
der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet 
worden. Ob es in nächster Zeit allgemeine Gel-
tung erlangen wird, läßt sich gegenwärtig nicht 
absehen; insoweit wird die weitere internatio-
nale Entwicklung abzuwarten sein. Wegen dieser 
ungewissen Lage erscheint es verfrüht, schon 
jetzt Änderungen im deutschen Haftungssystem 
im Hinblick auf das genannte Übereinkommen 
vorzunehmen. Die im Entwurf vorgeschlagene 
Erhöhung der Haftungshöchstgrenzen präjudi-
ziert nicht, da die Regelung der Art, des Umfangs 
und etwaiger Begrenzungen des Betrags des 
Schadensersatzes dem nationalen Recht überlas-
sen bleiben (Artikel 12 Abs. 1 Buchstabe a des 
Übereinkommens). 

b) Für den Bereich der Eisenbahn sieht Artikel 2 § 2 
des Zusatzabkommens vom 26. Februar 1966 zum 
internationalen Übereinkommen über den Eisen- 
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bahn-Personen- und -Gepäckverkehr vom 25. Fe-
bruar 1961 (CIV) über die Haftung der Eisenbahn 
für Tötung und Verletzung von Reisenden (Bun-
desgesetzbl. 1974 II S. 357) vor, daß die Eisen-
bahn von der Haftung befreit ist, wenn der Unfall 
durch „außerhalb des Betriebes gelegene Um-
stände verursacht worden ist und die Eisenbahn 
diese Umstände trotz Anwendung der nach Lage 
des Falles gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden 
und deren Folgen nicht abwenden konnte". Diese 
Entlastungsformel gilt mit Inkrafttreten des Zu-
satzabkommens für den internationalen Per-
sonenverkehr. Von den Eisenbahnen ist ange-
regt worden, sie auch für den innerstaatlichen 
Personenverkehr zu übernehmen. Der Entwurf 
sieht jedoch hiervon ab. Es erscheint fraglich, ob 
diese Entlastungsformel zu anderen Ergebnissen 
als der Begriff der höheren Gewalt führen würde. 
Die Formel stimmt mit der Definition der höheren 
Gewalt darin überein, daß „betriebsinterne Um-
stände", also z. B. sächliche oder technische Män-
gel des Eisenbahnapparates oder fehlerhaftes 
Verhalten des Personals, eine Entlastung nicht 
herbeiführen können. Sie setzt — jedenfalls nach 
ihrem Wortlaut — nicht voraus, daß der Unfall 
auf ein außergewöhnliches Ereignis zurückzufüh-
ren ist, mit dem der Betriebsunternehmer nicht 
zu rechnen brauchte und das von ihm auch nicht 
wegen seiner Häufigkeit in Kauf zu nehmen ist. 
Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob nach der 
Rechtsprechung dem Merkmal der „Außerge-
wöhnlichkeit" eine besondere Bedeutung beizu-
messen ist. Das Reichsgericht hat zwar „höhere 
Gewalt" bei solchen Ereignissen verneint, die bei 
dem Betrieb einer Eisenbahn mit einer gewissen 
Häufigkeit aufzutreten pflegen und mit denen 
der Unternehmer von vornherein zu rechnen hat 
(RGZ 50, 92, 94: Zusammenstoß mit einem Kraft-
fahrzeug, das kurz vor dem herankommenden 
Straßenbahnwagen auf die Gleise gelangt war; 
RGZ 54, 404, 406: Unvermeidbares Hineinlaufen 
von Kindern in die Straßenbahn). Das Reichs-
gericht hat jedoch insoweit darauf abgestellt, daß 
derartige Ereignisse, „die bei dem Betrieb mit 
einer gewissen Häufigkeit vorzukommen pflegen 
und durch die Natur des Betriebs einer Straßen-
bahn von selbst gegeben seien, vom Betriebs-
unternehmer von vornherein in Aussicht zu neh-
men und demgemäß als mit diesem Betrieb und 
seinen Gefahren in Zusammenhang stehend zu 
erachten seien" ; sie könnten daher nicht als „von 
außen" in den Betrieb eingreifende Ereignisse 
angesehen werden (RGZ 54, 404, 406; Friese 
Reichshaftpflichtgesetz Anm. C I 2 b zu § 1). Das 
Reichsgericht hat also bei derartigen Ereignissen 
das Vorliegen höherer Gewalt schon deswegen 
verneint, weil der Unfall nicht auf ein betriebs-
fremdes, von außen einwirkendes Ereignis zu-
rückzuführen sei. Legt man diese Auffassung 
zugrunde, so dürfte zwischen dem Begriff der 
höheren Gewalt im bisherigen Sinne und der 
oben angeführten internationalen Entlastungs-
klausel kein wesentlicher Unterschied bestehen. 

Selbst wenn man dieser Auslegung des Begriffs 
der höheren Gewalt nicht folgen wollte, dürfte es 
sich nur um wenige Grenzfälle handeln, in denen 
man bei Anwendung der neueren Entlastungs-
formel zu anderen Ergebnissen kommt. 

Da die geltende Regelung zu befriedigenden Er-
gebnissen führt, andererseits von der neueren 
Entlastungsformel voraussichtlich nur geringe 
Auswirkungen zu erwarten sein würden, dürfte 
zur Zeit kein hinreichender Anlaß für eine 
Gesetzesänderung bestehen. 

Bei der erneuten Prüfung der Frage wird auch zu 
berücksichtigen sein, welche Entwicklung die Ent-
lastungsformel in anderen Bereichen nimmt. 
Sollte sich z. B. im Straßenverkehrsrecht eine Ent-
lastungsmöglichkeit durchsetzen, die enger als 
der Begriff der höheren Gewalt ist, erscheint es 
kaum vertretbar, für die Eisenbahnen eine For-
mel einzuführen, die eine weitergehende Ent-
lastung als bisher zuläßt. 

c) Mit Lösungsversuchen zum Problemkreis „Pro-
duktenhaftung" sind zur Zeit sowohl ein Sach-
verständigenausschuß des Europarats als auch 
die Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten befaßt. 

Der Sachverständigenausschuß des Europarats 
hat inzwischen einen Entwurf eines Übereinkom-
mens über die durch fehlerhafte Produkte ver-
ursachten Körperschäden erstellt. Der Entwurf ist 
den beteiligten Regierungen zugeleitet worden 
und wird gegebenenfalls noch einmal überarbei-
tet, bevor er zur Zeichnung aufgelegt werden 
soll. 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten hat die Arbeiten an einer Richtlinie zur Ver-
einheitlichung des materiellen Rechts der Produk-
tenhaftung aufgenommen. 

Im gegenwärtigen Stadium der Beratungen er-
scheint es verfrüht, Vorschläge zur Neugestal-
tung des innerstaatlichen Rechts vorzulegen. 

4. Das Gesetz wird keine erheblichen Belastungen 
für die Haushalte von Bund, Ländern und Gemein-
den zur Folge haben. Die Fälle, in denen die bis-
herigen Haftungshöchstsummen nicht ausreichen, 
sind — ungeachtet der Härte, die sie für den ein-
zelnen bedeuten können — verhältnismäßig selten. 
Im Bereich der Bundesverwaltung werden sich durch 
die Erhöhung der Haftungssummen nach den Schät-
zungen der Ressorts Mehrausgaben für Schadens-
ersatzleistungen in Höhe von insgesamt ca. 4,5 Mil-
lionen DM jährlich ergeben. Diese Mehrausgaben 
werden sich im Rahmen der betreffenden Einzel-
pläne auffangen lassen. Ein Personalmehrbedarf ent-
steht nicht. Die Länder und Kommunen haben keine 
konkreten Angaben gemacht. Sie haben sich über-
wiegend dahin geäußert, daß nicht mit nennenswer-
ten Mehrausgaben zu rechnen sei. 
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Das Gesetz wird auch auch keine nennenswerten Auswir-
kungen auf die Einzelpreise und auf das Preisniveau 
haben. Die Erstreckung der Gefährdungshaftung auf 
Rohranlagen für weitere Energien und Stoffe wird 
sich gesamtwirtschaftlich nicht meßbar auswirken, 
zumal teilweise vertragliche Haftungsverschärfun-
gen entfallen werden, die in diesem Bereich mangels 
einer gesetzlichen Regelung vielfach vereinbart wor-
den sind (vgl. Kube, Der Betrieb 1971, S. 1899, 1902). 
Es ist auch nicht zu erwarten, daß die Erhöhung der 
Haftungssummen zu einer Anhebung der Versiche-
rungsprämien führt. Die erhöhten Haftungssummen 
bleiben im Rahmen der schon heute üblichen Ver-
sicherungsdeckung. Außerdem ist in der Masse der 
Fälle, zumal im Straßenverkehr, zugleich ein Ver-
schulden und damit eine unbegrenzte Haftung gege-
ben. Die Versicherungsprämien decken selbst dieses 
Risiko bis zu der vereinbarten Versicherungssumme 
(heute meist 1 Mio. DM) mit ab. 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1 RHG) 

In die Vorschrift, die bisher lediglich die durch cien 
Betrieb einer Eisenbahn verursachten Personenscha-
den betrifft, wird nunmehr auch die Haftung für 
Sachschäden einbezogen, die gegenwärtig den Ge-
genstand des Gesetzes über die Haftpflicht der 
Eisenbahnen und Straßenbahnen für Sachschaden 
v om 29. April 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 691) in der 
Fassung des Gesetzes vom 16. Juli 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S. 710) bildet. Hierdurch und durch die 
daraus folgenden weiteren Änderungen wird die 
Verschmelzung mit clam Sachschadenhaftpflichtge-
setz ermöglicht, das nebst der ergänzenden Verord-
nung vom 6. Mai 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 252) auf-
gehoben werden soll. 

Nach dem Wortlaut der §§ 1 RHG, 1 SHG ist eine 
Haftung nur für den Betrieb von Eisenbahnen und 
Straßenbahnen vorgesehen. Schon bei Erlaß des 
Reichshaftpflichtgesetzes ging man jedoch davon 
aus, daß der Begriff „Eisenbahnen" sehr weit aus-
zulegen ist (vgl. Friese, Reichshaftpflichtgesetz S. 7). 
Die Rechtsprechung hat darunter auf oder in Schie-
nen laufende Bahnen verstanden, die zum Transport 
von Personen und Gütern dienen. Demgemäß sind 
außer den Eisenbahnen im Sinne des allgemeinen 
Sprachgebrauchs z. B. auch Schwebebahnen, Unter-
grundbahnen, Zahnradbahnen und Seilschwebebah-
nen als Eisenbahnen im Sinne von § 1 RHG ange-
sehen worden. Im Hinblick auf diese Entwicklung 
erscheint es zweckmäßig, aus Anlaß der Neufassung 
des Reichshaftpflichtgesetzes den bisherigen Begriff 
„Eisenbahnen" durch cien auch in §§ 315, 315 a StGB 
verwendeten, das Gewollte besser zum Ausdruck 
bringenden Begriff „Schienen- und Schwebebahn" 
zu ersetzen. Skilifte werden nicht von der Vorschrift 
erfaßt, da die Benutzer nicht schwebend transpor-
tiert, sondern geschleppt werden. Bei Skiliften liegt 
die Hauptgefahrenquelle auch nicht in dem Betrieb 
der Anlage, sondern in der etwaigen Ungeschick-
lichkeit der Benutzer. 

Die bisher in § 1 RHG geregelten Haftungsaus-
schlüsse werden neu gefaßt: 

e) Als Entlastungsgründe kennt das geltende Recht 
neben dein eigenen Verschulden des Getöteten 
oder Verletzten nach § 1 RHG nur die höhere 
Gewalt. Dagegen kann sich nach § 2 SHG der 
Schädiger außer auf höhere Gewalt auf ein un-
abwendbares Ereignis berufen, soweit die  Eisen-
bahn oder Straßenbahn innerhalb .des Verkehrs-
raums einer öffentlichen Straße liegt. Bei einem 
schienengebundenen, innerhalb des Verkehrs-
raums einer öffentlichen Straße verkehrenden 
Transportmittel ist die Entlastungsmöglichkeit 
des Betriebsunternehmers also unterschiedlich, je 
nachdem, ob es sich um Personenschäden — dann 
höhere Gewalt - oder Sachschäden — dann unab-
wendbares Ereignis — handelt. Diese Regelung 
erklärt sich daraus, daß bei Erlaß des Sachscha-
denhaftpflichtgesetzes die Straßenbahnen, soweit 
sie am allgemeinen Straßenverkehr teilnehmen, 
hinsichtlich der Sachschadenshaftung im Hinblick 
auf die gleichliegenden Verkehrsverhältnisse 
den Kraftfahrzeugen gleichgestellt werden soll-
ten (Amtliche Begründung zuni Gesetz vom 
29. April 1940, Deutsche Justiz 1940, S. 544). Da

-

gegen blieb die für Personenschäden geltende 
Regelung des § 1 RHG unverändert. Der Entwurf 
will diese historisch bedingte, sachlich jedoch 
nicht gerechtfertigte unterschiedliche Regelung 
beseitigen, und zwar in der Weise, daß künftig 
für die innerhalb des Verkehrsraums einer öf-
fentlichen Straße betriebenen Schienenbahnen 
einheitlich der Entlastungsgrund des „unabwend-
baren Ereignisses" gilt. 

Um die Angleichung an die Kraftfahrzeughaftung 
deutlich zum Ausdruck zu bringen, wird in Ab-
satz 2 die bisher in § 2 RHG getroffene Regelung 
um eine dem § 7 Abs. 2 Satz 2 StVG entspre-
chende Vorschrift ergänzt. Da auch die geltende 
Fassung des  § 2 SHG im gleichen Sinne zu ver-
stehen ist (Amtliche Begründung a.a.O., S. 511), 
liegt darin keine sachliche Änderung. 

Hinsichtlich der Geltendmachung des Schadens 
bleibt ein Unterschied zwischen der Bahn- und 
der Kraftfahrzeughaftung insofern bestehen, als 
von der Übernahme einer dem § 15 StVG (und 
§ 5 SHG) entsprechenden Regelung in das RHG 
abgesehen wird. Im Bereich der  Bahnen besteht 
für den Fall der Tötung oder Körperverletzung 
auch nach geltendem Recht keine Anzeigepflicht 
für die Erhaltung der Schadensersatzansprüche. 
Die Rechtsstellung der Geschädigten soll in die-
ser Hinsicht nicht verschlechtert werden. Es emp-
fiehlt sich im übrigen, diese Frage im RHG für 
Körperverletzungs- und Sachschäden gleich zu 
regeln. 

b) Das eigene Verschulden des Verletzten wird in 
§ 1 RHG nicht mehr als Entlastungsgrund aufge- 
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führt, jedoch als allgemeine Regelung für das 
RHG in § 2 a durch Bezugnahme auf § 254 BGB 
klargestellt. Eine sachliche Abweichung liegt 
darin nicht. Schon bisher ist § 1 RHG seit dem 
Inkrafttreten des BGB in ständiger Rechtspre-
chung unter fast einhelliger Zustimmung der 
Literatur (a A. Friese, Reichshaftpflichtgesetz, 
S. 1C8, 103) in dem Sinne verstanden worden, daß 
das eigene Verschulden des Verletzten lediglich 
im Rahmen der allgemeinen bürgerlich-recht-
lichen Vorschriften (§§ 254, 846 BGB) rechtserheb-
lich ist. Demgemäß kann z. B. grobe Fahrlässig-
keit des  Verletzten im Wege der Abwägung dazu 
fuhren, deß eine Haftung der Eisenbahn aus Be-
triebsgefahr voll ausgeschlossen ist. 

c) Der Ausschluß der Eisenbahnhaftung für beför-
derte oder zur Aufbewahrung angenommene 
Sachen durch Absatz 3 entspricht dem geltenden 
§ 10 SHG und der zu diesem Gesetz ergangenen 
Durchführungsverordnung vom 5. Mai 1941. In 
der Sache stimmt sie bezüglich der beförderten 
Sachen mit der entsprechenden Vorschrift für die 
Kraftfahrzeughaftung (§ 8 a Abs. 1 Satz 2 StVG) 
überein. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 1 a RHG) 

Mit dieser Vorschrift wird die Haftungsregelung, 
die zur Zeit für Anlagen zur Fortleitung oder Ab-
gabe von Elektrizität oder Gas gilt, auf entspre-
chende Anlagen für sonstige Energien und Stoffe 
ausgedehnt. 

In Abweichung von der allgemeinen deliktischen 
Haftung hatte bereits die ursprüngliche Fassung des 
Reichshaftpflichtgesetzes eine gewisse Haftungsver-
schärfung für den Unternehmer bestimmter Betriebe 
vorgesehen (§ 2 RHG). Diese Vorschrift, die auch auf 
Elektrizitäts- und Gaswerke anzuwenden war (RGZ 
67, 229; RGZ 147, 353), beruht jedoch ebenfalls auf 
dem - wenn auch modifizierten - Verschuldensprin-
zip und bot mit der fortschreitenden Entwicklung der 
Energieversorgung, die den Bau und die Unter-
haltung weiträumiger Leitungssysteme erforderlich 
machte, keinen hinreichenden Schutz mehr. Demge-
mäß ist dem Inhaber einer Anlage zur Fortleitung 
oder Abgabe von Elektrizität oder Gas eine beson-
dere Verantwortlichkeit dahin auferlegt worden, 
daß er für Schäden, die auf die typischen Wirkun-
gen der Elektrizität oder des Gases zurückzuführen 
sind, grundsätzlich einzustehen hat, während er bei 
Schäden auf Grund des Zustands der Anlage von der 
Haftung befreit ist, wenn er nachweist, daß sich die 
Anlage in einem ordnungsmäßigen Zustand befand 
(Amtliche Begründung zu § 1 a RHG, Deutsche Justiz 
1943, S. 430) . 

Die Beschränkung der verschärften Haftung auf 
Elektrizitäts- und Gasanlagen hat sich als zu eng 
erwiesen. Dies gilt insbesondere dann, wenn man 
-ausgehend von der Entstehungsgeschichte des § 1 a 
RHG - Gas im Sinne dieser Vorschrift lediglich als 

Energieträger versteht und damit sonstige Stoffe, 
die im Sprachgebrauch als „Gas" bezeichnet werden 
(z. B. Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Athylen), 
vom Anwendungsbereich dieser Vorschrift aus-
nimmt. Mit der technischen Entwicklung und der 
immer enger werdenden Verflechtung der Wirt-
schaft haben Bau und Betrieb von Leitungen mehr 
und mehr zugenommen. Außer den bereits erwähn-
ten Leitungen zur Fortleitung von Gasen im weite-
sten Sinne seien etwa die Leitungen zum Transport 
von Öl und  Ölprodukten genannt. Ein solches Rohr-
leitungsnetz ist im Interesse einer sicheren, konti-
nuierlichen und wirtschaftlichen Versorgung der 
Abnehmer unentbehrlich. Sein Betrieb ist jedoch 
mit  Risiken behaftet, die sich einmal aus der Art und 
Menge des Transportgutes, zum anderen aber auch 
daraus ergeben können, daß wegen der häufig gro-
ßen Ausdehnung des Leitungsnetzes eine Kontrolle 
auf etwaige Mängel und ein rasches Eingreifen im 
Schadensfall erschwert sind. 

Soweit nicht § 1 a RHG oder sonstige Sondertatbe-
stände (z. B. § 836 BGB) eingreifen, stehen dein Drit-
ten im Schadensfall nach geltenden Recht nur An-
sprüche aus unerlaubter Handlung zu. Hierfür ist 
jedoch grundsätzlich Voraussetzung, daß der Ge-
schädigte u. a. ein schuldhaft rechtswidriges Verhal-
ten dartut, was angesichts der Kompliziertheit der 
zugrunde liegenden Sachverhalte nicht immer ein-
fach ist. Zum Teil hat man  den  Schutz cies potentiell 
Geschädigten dadurch zu verbessern versucht, daß 
im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit der Enteig-
nung im Zusammenhang mit dem Bau von Rohrlei-
tungen Haftungsverträge geschlossen wurden, nach 
denen sich der Inhaber der Rohrleitung unter - aus 
der Sicht des Geschädigten - erleichterten Voraus-
setzungen zur Haftung verpflichtete (vgl. Kube, Der 
Betrieb 71, 1899, 1902). Diese Bestrebungen machen 
ebenfalls deutlich, daß die Verbesserung der Haf-
tung vordringlich ist. 

Eine weitere Notwendigkeit zur Haftungsverschär-
fung hat sich im Bereich der Wasserrohrleitungen 
ergeben. Die Rechtsprechung hatte sich verschie-
dentlich mit Fällen zu befassen, in denen nach Bruch 
oder Korrosion von Wasserleitungen Wasser in 
Hauser oder Lagerräume eingedrungen war und 
Schäden verursacht hatte; ferner ist es durch Unter-
spülungen von Straßen zu Straßeneinbrüchen ge-
kommen, die zu Verkehrsunfällen geführt haben. 
Hierbei blieben Ansprüche aus § 836 BGB wegen 
des nach Absatz 1 Satz 2 zulässigen Entlastungs-
beweises vielfach erfolglos. Die Rechtsprechung hat 
sich zum Teil bemüht, durch Analogien (z. B. zu 
§ 1004 BGB; § 906 Abs. 2 BGB; § 1 a RHG; zum ent-
eignungsgleichen Eingriff) einen Ersatzanspruch zu 
begründen. Der Bundesgerichtshof (BGHZ 55, 229) 
hat  diese Konstruktionen abgelehnt und ausschließ-
lich § 336 BGB für anwendbar erklärt; er hat dabei 
darauf hingewiesen, daß eine Ablehnung der Ge-
fährdungshaftung bei Wasserrohrbrüchen in vielen 
Fällen zu einer Versagung von Ersatzansprüchen 
überhaupt führe, da diese Brüche in der Regel auf 
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inneren Fehlern der Rohrleitungen beruhen, die im 
Zeitpunkt ihrer Verlegung auch bei Anwendung ge-
höriger Sorgfalt nicht festzustellen sind und die 
später durch Kontrollmaßnahmen zumutbarer Art 
nicht aufgespürt werden können. Der Bundesge-
richtshof hat sich im Hinblick auf das der Gefähr-
dungshaftung zugrunde liegende Enumerationsprin-
zip jedoch nicht als befugt angesehen, dem Gesetz-
geber vorzugreifen und von sich aus ohne besondere 
gesetzliche Grundlage eine Anwendung der Haf-
tungstatbestände des Reichshaftpflichtgesetzes vor-
zunehmen. Diese Lücke, die zu vielfach als unbillig 
empfundenen Ergebnissen geführt hat, soll nunmehr 
geschlossen werden. 

Der Entwurf erstreckt das für Elektrizitäts- und Gas-
anlagen geltende Haftungssystem im wesentlichen 
unverändert auf die neu einzubeziehenden Anlagen. 
Im einzelnen ist zu bemerken: 

Die Formulierung „Gasen" soll sicherstellen, daß 
nicht nur Gas als Energieträger, sondern entspre-
chend dem Sprachgebrauch (z. B. § 24 Abs. 3 Nr. 3 
GewO) auch sonstige Arten von Gasen unter die 
Vorschrift fallen. Unter Flüssigkeiten sind z. B. 01 
und Ölprodukte, aber auch Wasser zu verstehen; als 
Anlage zur Fortleitung und Abgabe von Dämpfen 
kommen z. B. Fernheizungen in Betracht. 

Die Gefährdungshaftung nach § 1 a Abs. i Satz 1 
RHG besteht nur, soweit Wirkungen von Elektrizi-
tät, Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten von einer 
Stromleitungs- oder Rohrleitungsanlage oder einer 
Anlage zur Abgabe der bezeichneten Energien oder 
Stoffe ausgehen. Durch die Formulierung „Strom-
leitungs- und Rohrleitungsanlage" soll zum einen 
klargestellt werden, daß - abgesehen von den 
Stromleitungsanlagen - nur verrohrte Anlagen er-
faßt werden und nicht auch eingefaßte offene Grä-
ben und Kanäle; insoweit bestehen natürlich Risiken 
- etwa das der Überschwemmung -, in die durch die 
Vorschrift nicht eingegriffen werden soll. Ferner 
werden durch die nunmehrige Formulierung auch 
Schäden erfaßt, die bei Tests und Probeläufen der 
Leitungsanlagen entstehen können. Darüber hinaus 
soll durch die jetzt gewählte Fassung sichergestellt 
werden, daß im Bereich der bezeichneten Energien 
und Stoffe sämtliche Rohrleitungsanlagen der Ge-
fährdungshaftung unterfallen. Dies gilt anders als 
nach bisherigem Recht auch für Leitungen, die der 
Gewinnung dienen. Beispielsweise kann die Gewin-
nung von Erdöl und Erdgas ein Leitungssystem er-
forderlich machen, das diese Stoffe über weite 
Strecken einer Sammelstelle zuführt. Es ist nicht ge-
rechtfertigt, derartige Leitungsanlagen aus dem An-
wendungsbereich der Vorschrift auszunehmen. Sie 
sind in gleicher Weise gefährlich wie andere Lei-
tungsanlagen mit entsprechenden Energien und Stof-
fen. Die Interessenlage ist sowohl aus der Sicht des 
Geschädigten als auch aus der Sicht des Inhabers 
der Anlage gleich. Die Vorschrift gilt jedoch weiter-
hin nicht, wenn Schäden durch Rohrleitungsanlagen 
innerhalb des befriedeten Betriebsgeländes  ent

-

stehen. Insoweit greift § 1 a Abs. 3 Nr. 1 RHG ein. 
Diese Regelung ist deshalb gerechtfertigt, weil die 
betreffenden Anlagen im allgemeinen keine Gefahr 
für die Öffentlichkeit darstellen und jedenfalls die 
Schadensursache besser faßbar ist. 

Der verschiedentlich erhobenen Forderung, im Be-
reich der hier interessierenden Energien und Stoffe 
die Produktionsstätten insgesamt in die Regelung 
des § i a Abs. 1 RHG einzubeziehen, ist nicht ent-
sprochen worden, weil sich sonst die Frage ergeben 
würde, ob nicht in gleicher Weise auch sonstige Be-
triebe, die gefährliche Güter produzieren oder ge-
fährliche Fertigungsmethoden anwenden, in die 
Gefährdungshaftung einbezogen werden müßten. 

Entsprechend dem geltenden Recht wird die Unter-
scheidung zwischen der Wirkungs- und der Zu-
standshaftung beibehalten. Eine Gefährdungshaf-
tung im eigentlichen Sinne besteht nur, wenn der 
Schaden auf die Wirkungen der transportierten 
Stoffe oder Energien zurückzuführen ist. Zu erwäh-
nen sind etwa Brände oder Explosionen durch aus-
strömendes Gas oder Unterspülungen durch Flüssig-
keiten. Eine Verpflichtung zum Ersatz besteht aber 
auch dann, wenn der Schaden durch die von der An-
lage ausgehenden mechanischen Einwirkungen ver-
ursacht ist, z. B. durch das Herabfallen von Leitungs-
rohren. Der Ersatzpflichtige wird in diesen Fällen 
jedoch von der Leistung frei, wenn er beweist, daß 
sich die Anlage in ordnungsgemäßen Zustand be-
fand. Die dem besonderen Schutz der Gewässer die-
nende Vorschrift des § 22 WHG wird durch die Neu-
regelung nicht berührt. 

In Übereinstimmung mit dem geltenden § 1 a RHG 
sieht der Entwurf davon ab, die Haftung nach dieser 
Vorschrift davon abhängig zu machen, daß die An-
lage unter Druck steht. Eine solche Einschränkung 
erscheint nicht sachgemäß, da dann möglicherweise 
nicht die Fälle erfaßt würden, in denen Flüssigkeiten 
lediglich unter Ausnutzung des Gefälles in Rohrlei-
tungen transportiert werden. Im Interesse eines um-
fassenden Schutzes des Betroffenen sollen auch da-
bei entstehende Schadensfälle in die Neuregelung 
einbezogen werden. 

Im Gegensatz zur geltenden Fassung wird darauf 
verzichtet, daß der Schaden durch einen Unfall, d. h. 
durch ein plötzlich auftretendes schädigendes Ereig-
nis herbeigeführt sein muß. Die derzeitige Regelung 
könnte dazu führen, daß etwa ein durch eine längere 
Zeit dauernde Summierung von Einzelursachen ent-
standener Schaden, z. B. eine Schädigung durch lang-
sames Ausströmen von Gas, nicht als Unfall ange-
sehen würde und deshalb ersatzlos bliebe. Eine 
solche Unterscheidung erscheint im Hinblick auf Art 
und Ausmaß der möglichen Gefahren nicht gerecht-
fertigt. 

Die Haftung umfaßt jeden Personen- oder Sachscha-
den, ist jedoch summenmäßig (§§ 7 a, 7 b RHG) be-
schränkt. Zum Ersatz verpflichtet ist der Inhaber der 
Anlage. Darunter ist nicht nur der Eigentümer zu 
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verstehen, sondern - etwa im Fall eines Betriebs-
führungsvertrages — auch derjenige, dem die tat-
sächliche Verfügungsgewalt über den Betrieb zu-
steht. 

Der Ausschluß der Haftung richtet sich nach den für 
Elektrizitäts- und Gasanlagen geltenden Vorschrif-
ten. Die Haftung entfällt daher — außer beim Herab-
fallen von Leitungsdrähten — allgemein bei höherer 
Gewalt (Abs. 3 Nr. 3), also beispielsweise bei unvor-
hersehbaren Naturkatastrophen. Sie entfällt ferner 
wie schon nach geltendem Recht, wenn der Schaden 
durch eine Anlage innerhalb eines Gebäudes oder 
innerhalb eines im Besitz des Inhabers der Anlage 
stehenden befriedeten Grundstücks entstanden ist 
(Absatz 3 Nr. 1). Das Merkmal „befriedet" erfordert 
wie bei § 123 StGB (vgl. Friese, Reichshaftpflicht-
gesetz, S. 142) keine völlige Abschließung. Vielmehr 
genügt die jedermann erkennbare Zugehörigkeit 
eines Grundstücks zu einem Geschäftsraum (vgl. — 
für eine zur Straße hin offene Tankstelle — BayOb-
LG, Juristische Rundschau 1965 S. 265). Absatz 3 
Nr. 2 wird im Hinblick darauf, daß weitere Anlagen 
in das Gesetz einbezogen werden, neu gefaßt. 

Der bisherige Absatz 4 wird durch den neu einge-
fügten § 2 a ersetzt. 

Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 2 a RHG) 

Die Frage des Mitverschuldens ist bisher gesondert 
in § 1 und § 1 a Abs. 4 RHG geregelt. Durch die Ver-
schmelzung des SGH mit dem RHG wäre eine wei-
tere dem bisherigen § 3 SHG entsprechende Vor-
schrift erforderlich geworden. Zur Vereinfachung 
werden deshalb die bisherigen Einzelregelungen 
durch eine für alle Tatbestände des RHG geltende 
Bestimmung ersetzt. 

Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 4 RHG) 

Die Vorschrift, die kein Gegenstück in anderen Ge-
fährdungshaftungsgesetzen hat, hat ihre Bedeutung 
im wesentlichen verloren. Die dort unter bestimmten 
Voraussetzungen vorgesehene Anrechnung von 
Versicherungsleistungen ist durch neuere Gesetze, 
etwa die Reichsversicherungsordnung und die Un-
fallfürsorgevorschriften des Beamtenrechts, weit-
gehend überholt. Auch im übrigen dürfte sich die 
Anrechnung von Leistungen aus dem Gesichtspunkt 
der Vorteilsausgleichung ergeben. Die Vorschrift 
wird daher ersatzlos gestrichen. 

Zu Artikel i Nr. 5 (§ 5 RHG) 

Die Fassung übernimmt die Unabdingbarkeit der 
Haftungsregelung, soweit es sich um Personenschä-
den handelt, der Sache nach unverändert und unter 
Ausdehnung auf die neuen Haftungstatbestände. 
Auf Sachschäden ist die Vorschrift nicht erstreckt. 
Das bedeutet eine Annäherung an die im geschäfts-
mäßigen Kraftfahrzeugverkehr geltenden Grund

-

sätze. Insoweit kann die nach Maßgabe des § 8 a 
Abs. 1 Satz 2 StVG für mitgeführte Sachen geltende 
Gefährdungshaftung, wie ein Umkehrschluß aus 
§ 8 a Abs. 2 Satz 1 StVG ergibt, ausgeschlossen oder 
beschränkt werden. Es erscheint sachgerecht, die 
nämlichen Grundsätze auch im Bereich der Bahnen 
zur Anwendung zu bringen. Die Vorschrift stellt 
allerdings, soweit es die Haftung der Inhaber von 
Stromleitungs- und Rohrleitungsanlagen betrifft, 
eine Abweichung vom geltenden Recht dar. Die 
Unabdingbarkeit erscheint jedoch in diesem Bereich 
nicht geboten. Hier kommen Haftungsvereinbarun-
gen vor allem im Rahmen von Verträgen in Betracht, 
die die Benutzung von Land für Stromleitungs- und 
Rohrleitungsanlagen zum Gegenstand haben. Inso-
weit wird aber den betreffenden Eigentümern die 
Möglichkeit von Sachschäden durch diese Anlagen 
derart präsent sein, daß sie sich in der Regel auf 
haftungsausschließende oder -mindernde Klausel 
nicht einlassen werden. Es ist freilich auch denkbar, 
daß die Beteiligten dem Sachschadenrisiko durch die 
Vereinbarung entsprechend erhöhter Benutzungs-
gebühren Rechnung tragen oder daß sie sich auf 
Schadenspauschalierungen oder andere Regulie-
rungsvereinfachungen einigen. Solche Vertragsge-
staltungen sollen durch das Gesetz nicht ausge-
schlossen werden. Weiter erscheint es auch gerecht-
fertigt, den Inhabern von Stromleitungs- und Rohr-
leitungsanlagen die Möglichkeit offen zu lassen, die 
Ersatzpflicht im Falle der Kreuzung von Leitungen 
untereinander oder mit öffentlichen Straßen oder 
mit Eisenbahnen vertraglich zu regeln. 

Die Unabdingbarkeit betrifft nur die nach dem RHG 
bestehenden Ansprüche wegen Personenschäden 
und läßt eine Freizeichnung für weitergehende 
deliktische Ansprüche (§ 823 BGB) innerhalb der 
allgemeinen Schranken unberührt. Entsprechend der 
zu der Bleichlautenden Vorschrift des § 8 a Abs. 2 
Satz 2 StVG vertretenen Auffassung (vgl. Jagusch, 
Straßenverkehrsrecht, 21. Aufl., § 8 a StVG, Rdnr. 
24) sollen mit der Formulierung „Bestimmungen" 
Benutzungsordnungen und Bestimmungen ähnlicher 
Art erfaßt werden. Es ist nicht beabsichtigt, durch 
die Fassung etwa Vorschriften des Sozialversiche-
rungsrechts und Beamtenrechts, durch die allgemein 
zivilrechtliche Ansprüche ausgeschlossen werden 
(z. B. §§ 636 ff. RVO, § 151 BBG, § 81 BRRG) zu 
ändern. 

Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 7 RHG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung in 
Anpassung an § 13 Abs.2 StVG. Der bisherige Satz 2 
ist wegen § 850 b ZPO entbehrlich. 

Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 7 a RHG) 

Durch die Vorschrift wird aus den Gründen, die im 
allgemeinen Teil der Begründung näher erläutert 
sind, die bisherige Haftungshöchstgrenze für Per-
sonenschäden verdoppelt. Zugleich wird die Frage, 
ob im Falle mehrerer Unterhaltsberechtigter nach 
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einem Getöteten der Haftungshöchstbetrag für jeden 
Berechtigten oder für den Gesamtanspruch aller Be-
rechtigten gilt, entsprechend der schon bisher ganz 
überwiegend vertretenen Auffassung (Friese, Reichs-
haftpflichtgesetz, S. 224; Geigel, Haftpflichtprozeß, 
15. Aufl. 1972, 4. Kap., Rdnr. 184; OLG München 
VersR 60, 1002; a. A. Schulz VersR 67, 539) im erste-
ren Sinne klargestellt. 

Zu Artikel 1 Nr. 8 (§ 7 b RHG) 

Die Vorschrift enthält die notwendigen Änderungen 
zur Erhöhung der Haftungshöchstgrenze bei Sach-
schäden. Als Grenze wird ein Betrag von 100 000 
DM vorgeschlagen, der der künftig im Straßenver-
kehrsrecht geltenden Summe entspricht. Zwar läßt 
sich insbesondere bei Rohrleitungen zum Transport 
bestimmter Stoffe nicht ausschließen, daß ein größe-
rer Sachschaden entsteht. Hierbei ist jedoch zu be-
rücksichtigen, daß der Schadensersatz gemäß § 7 b 
Abs. 3 RHG der Begrenzung nicht unterliegt, soweit 
es sich um die Beschädigung von Grundstücken han-
delt. Demgemäß wird auch für die aus der Beschädi-
gung von Grundstücken entstehenden Schäden wie 
z. B. die Entbehrung der Sachnutzung (vgl. Friese, 
Reichshaftpflichtgesetz, S. 226) unbegrenzt gehaftet. 
Desgleichen bleiben die Vorschriften unberührt, 
nach denen aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes 
Ersatz zu leisten ist. Es erscheint daher nicht erfor-
derlich, für einzelne Bereiche höhere Haftungs-
höchstgrenzen, deren Staffelung im übrigen Abgren-
zungsschwierigkeiten bereiten dürfte, vorzusehen. 

Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 8 RHG) 

Die Vorschrift wird an vergleichbare Verjährungs-
vorschriften angeglichen. 

Entsprechend der in § 852 BGB, § 14 StVG, §§ 39, 47 
LuftVG, § 32 AtomG getroffenen Regelung soll nun-
mehr für den Beginn der Verjährungsfrist auf den 
Zeitpunkt abgestellt werden, in dem der Ersatz-
berechtigte von dem Schaden und der Person des 
Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat. Ferner wird 
eine absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren be-
stimmt. 

Absatz 2 übernimmt den bisher im Reichshaftpflicht-
gesetz fehlenden, im Zusammenhang mit der Ge-
fährdungshaftung entwickelten Gedanken (§ 14 
Abs. 2 StVG, § 39 Abs. 2 LuftG, § 6 Abs. 2 SHG, § 32 
Abs. 2 AtomG), daß die Verjährung während des 
Sehwebens von Verhandlungen gehemmt ist. 

Absatz 3 entspricht § 8 Satz 3 RHG. 

Zu Artikel 1 Nr. 10 und 11 (§§ 9, 9 a RHG) 

Es handelt sich um eine Verschmelzung der bisheri-
gen §§ 9, 9 a RHG und § 7 SHG. Entsprechend dem 
bisherigen § 9 RHG (vgl. auch § 33 AtomG) läßt die 
Vorschrift — anders als § 16 StVG, § 9 a RHG und § 7 

I SHG — nicht nur reichs- (bundes-)rechtliche Vor-
schriften unberührt, sondern im Interesse eines um-
fassenden Opferschutzes auch sonstige gesetzliche 
Vorschriften, die einen weitergehenden Ersatzan-
spruch gewähren. Daneben bleiben auch etwaige 
weitergehende vertragliche Absprachen unberührt. 

Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 9 b RHG) 

Die geltende Fassung dieser Vorschrift regelt, be-
schränkt auf die durch Anlagen im Sinne von § 1 a 
verursachten Personen- und Sachschäden, den Aus-
gleich im Innenverhältnis zwischen mehreren Schä-
digern sowie den Fall, daß einem Anlageninhaber 
ein Schaden durch einen anderen Anlageninhaber 
zugefügt worden ist. Abweichend vom Grundsatz 
des § 426 Abs. 1 Satz 1 BGB, wonach Gesamtschuld-
ner im Zweifel zu gleichen Anteilen verpflichtet 
sind, stellt § 9 b RHG für die Schadensverteilung 
auf die Umstände, insbesondere die Zurechnung der 
Verursachung ab. Vergleichbare Vorschriften finden 
sich in § 8 SHG, § 41 LuftVG sowie § 17 StVG. Die 
Neufassung dehnt diese Regelung unter Einbe-
ziehung des bisherigen § 8 SHG auf alle Gefähr-
dungshaftungstatbestände des Reichshaftpflichtge-
setzes aus. 

Zu Artikel 1 Nr. 13 

Die Rechtsprechung (RGZ 60, 300) hatte schon bisher 
angenommen, daß auch ohne eine ausdrückliche Be-
stimmung, wie sie in § 11 SHG, § 56 LuftVG und 
§ 20 StVG enthalten ist, für Klagen nach dem Reichs-
haftpflichtgesetz auch das Gericht zuständig sei, in 
dessen Bezirk sich der Betriebsunfall ereignet habe. 
Diese Regelung, die wegen der Möglichkeit der Auf-
klärung des Sachverhalts durch ein ortsnahes Ge-
richt sachgerecht ist, soll nunmehr zur Klarstellung 
in das Reichshaftpflichtgesetz aufgenommen werden. 

Zu Artikel 2 Nr. 1 (§ 8 StVG) 

Die Neufassung beseitigt die Sonderregelung, die 
bisher Kraftfahrzeuge, die auf ebener Bahn mit kei-
ner höheren Geschwindigkeit als 20 km in der 
Stunde fahren können, von der Haftung nach § 7 
StVG ausnahm. 

Die Haftungsprivilegierung für langsam fahrende 
Fahrzeuge durch das Kraftfahrzeuggesetz vom 3. Mai 
1909 (RGBl. 437) beruhte in erster Linie auf der Be-
sorgnis, daß man dem sich gerade erst entwickeln-
den Kraftverkehr mit den Haftpflichtbestimmungen 
Belastungen auferlege, die er möglicherweise nicht 
tragen könne. Die aus wirtschaftlichen und militäri-
schen Gründen erwünschte Einbürgerung von Last-
kraftwagen erschien gefährdet. Diese sollten gegen-
über den mit tierischer Kraft bewegten Fuhrwerken 
haftungsmäßig nicht benachteiligt werden, da sie 
nicht wesentlich gefährlicher als diese seien. War 
Ausgangspunkt für die verschärfte Haftung die 
„Autoraserei", so lag es nahe, langsame Fahrzeuge 
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von der Gefährdungshaftung auszunehmen (vgl. 
Müller, Straßenverkehrsrecht, 22. Aufl. 1969, § 8 
Rdnr. 3). 

Diese Erwägungen sind durch die zwischenzeitliche 
Entwicklung weitgehend überholt. Die Motorisie-
rung hat inzwischen einen Stand erreicht, der es 
nicht länger erforderlich macht, bestimmte Bereiche 
durch Haftungsprivilegierungen zu fördern. Die Tat-
sache, daß die genannten Fahrzeuge wegen ihrer ge-
ringen Geschwindigkeit weniger gefährlich sind, 
konnte zu Zeiten geringer Verkehrsdichte die Aus-
nahmeregelung rechtfertigen. Die größere Ge-
schwindigkeit kann unter den heutigen Verkehrs-
verhältnissen aber nicht mehr als entscheidendes 
Kriterium für die Haftungsverschärfung angesehen 
werden. Die für die baubedingt langsam fahrenden 
Fahrzeuge im allgemeinen typischen Eigenschaften 
wie z. B. größere Masse und Schwerfälligkeit stellen 
bei der derzeitigen Verkehrsdichte ebenfalls bedeu-
tende Risikofaktoren dar. Die Betriebsgefahr dieser 
Fahrzeuge wird durch die begrenzte Geschwindig-
keit nicht derart gemindert, daß eine Gefährdungs-
haftung unangemessen wäre. Im Interesse des 
Schutzes der übrigen Verkehrsteilnehmer erscheint 
es daher geboten, die bisherige Haftungsbegünsti-
gung zu beseitigen. Eine dahingehende Entschlie-
ßung hat auch der 11. Deutsche Verkehrsgerichtstag 
1973 gefaßt. 

Von der Änderung sind nicht nur die insbesondere 
in der Bau- und Landwirtschaft verwendeten lang-
sam fahrenden Transportfahrzeuge betroffen, son-
dern auch sonstige Landfahrzeuge wie z. B. Zug-
maschinen, Raupenfahrzeuge sowie selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen wie etwa Straßenbaugeräte, die 
ebenfalls unter den Begriff des Kraftfahrzeugs im 
Sinne von § 1 StVG fallen (vgl. Müller, a.a.O. § 1 
StVG, Rdnr. 4 ff.; Jagusch, Straßenverkehrsrecht, 
21. Aufl., 1972, § 1 StVG, Rdnr. 2 ff.). Die Vorschrift 
erfaßt jedoch nur das Betriebsrisiko. Wird das Kraft-
fahrzeug nicht zum Zwecke der Fortbewegung, son-
dern ausschließlich zu anderen Zwecken - beispiels-
weise zum stationären Arbeitseinsatz - verwendet, 
greift die Gefährdungshaftung nicht ein (vgl. Müller, 
a.a.O., § 7 StVG, Rdnr. 89). 

Bei den Vorarbeiten zu dem Gesetzentwurf ist in Er-
wägung gezogen worden, die jetzt in die Gefähr-
dungshaftung einzubeziehenden Kraftfahrzeuge bis 
20 km/h durch eine entsprechende Änderung des § 2 
Abs. 1 Nr. 6 des Pflichtversicherungsgesetzes auch 
der Pflichtversicherung zu unterwerfen. Eine solche 
Regelung erscheint jedoch nicht zwingend geboten. 
Nach den eingeholten Informationen sind die betref-
fenden Kraftfahrzeuge fast lückenlos in Betriebs-
haftpflichtversicherungen mitversichert. Im Ver-
gleich hierzu würde eine Pflichtversicherung mit 
Einzelpolice wegen des damit auf seiten der 
Versicherer verbundenen Verwaltungsaufwandes 
höhere Versicherungsprämien erfordern. Auch auf 
seiten sowohl der Halter als auch der Straßenver-
kehrsbehörden entstünde zusätzlicher Aufwand. Das 

Bestehen der Pflichtversicherung müßte überwacht 
werden. Dieserhalb würde eine Kennzeichnung der 
Kraftfahrzeuge erforderlich. Im Zusammenhang 
hiermit wären die betreffenden Kraftfahrzeuge je-
weils vorzuführen, umzumelden, abzumelden und 
ggf. stillzulegen. Aus diesen Gründen ist von der 
Einführung einer Pflichtversicherung abgesehen 
worden. 

Zu Artikel 2 Nr. 2 (§ 12 StVG) 

Durch die Änderung werden die Haftungshöchst-
grenzen aus den unter 2 a) der allgemeinen Berner-
kungen aufgeführten Gründen angehoben. 

Nach der derzeitigen Fassung des § 12 StVG gilt - 
abgesehen von dem Fall der entgeltlichen, geschäfts-
mäßigen Personenbeförderung - der gleiche Haf-
tungshöchstbetrag ohne Rücksicht auf die Zahl der 
durch dasselbe Ereignis betroffenen Opfer. Das Ge-
setz hatte damit die früher bestehende und als sinn-
voll anzusehende Staffelung je nachdem, ob eine 
oder mehrere Personen geschädigt waren, aufgege-
ben. Der Grund hierfür lag darin, daß das einzelne 
Opfer möglichst weitgehend, d. h. bis zur Höhe der 
Mindestversicherungssumme, geschützt werden 
sollte, daß diese andererseits aber auch die Ober-
grenze für die Haftungshöchstbeträge nach dem 
Straßenverkehrsgesetz darstellte (vgl. den Schrift-
lichen Bericht des Wirtschaftsausschusses, Band 99 
der BT-Drucksachen, 1V/3573). Nachdem die 
Verordnung zu § 4 Abs. 2 des Pflichtversicherungs-
gesetzes vorn 23. Juli 1971 (Bundesgesetzbl. I S. 1109) 
- abweichend von der Rechtslage zur Zeit der Fest-
setzung der Haftungshöchstgrenzen im Jahre 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 221) - nunmehr unterschied-
liche Mindestversicherungssummen für eine und 
mehrere geschädigte Personen (hierfür 750 000 DM) 
vorsieht, kann wieder eine Abstufung vorgenommen 
werden. Die Fassung des Entwurfs lehnt sich an 
frühere Vorbilder (vgl. § 12 in der Fassung des 
Straßenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1952, 
BGBl. I S. 837) an. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Luftverkehrsgesetzes) 

Das geltende Haftungsrecht unterscheidet sich in 
verschiedener Hinsicht von den für andere Ver-
kehrsbereiche getroffenen Bestimmungen. Dies ist 
eine Folge davon, daß der Luftverkehr in sehr viel 
stärkerem Maße als der Verkehr auf Schiene und 
Straße internationalen Regelungen unterworfen ist, 
die wegen des in der Regel grenzüberschreitenden 
Charakters des Luftverkehrs Rückwirkungen auf das 
innerstaatliche Recht haben, und zwar auch insoweit, 
als sie nicht bindend sind. Um die an sich wün-
schenswerte Einheitlichkeit der Haftungsregelung 
im Lufttransport zu wahren, hat sich der Gesetz-
geber in der Vergangenheit bemüht, das innerstaat-
liche Haftungsrecht weitgehend an den geltenden 
internationalen Vereinbarungen zu orientieren. 
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung neuer inter- 
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nationaler Regelungen haben aber inzwischen dazu 
geführt, daß das am internationalen Recht ausge-
richtete innerstaatliche Lufthaftungsrecht hinsichtlich 
des Haftungsumfangs hinter den in sonstigen Ver-
kehrsbereichen geltenden Bestimmungen zurückge-
blieben ist und keinen ausreichenden Schutz mehr 
bietet. Mit dem Entwurf wird versucht, einerseits 
die Haftung für Schäden durch den Betrieb von Luft-
fahrzeugen in dem notwendig gewordenen Umfang 
zu verbessern, andererseits internationalen Rege-
lungen im Interesse der Einheitlichkeit des Haf-
tungssystems soweit wie möglich Rechnung zu 
tragen. 

Zu Artikel 3 Nr. 1 (§ 37 LuftVG) 

Die Vorschrift regelt den Haftungsumfang bei Schä-
den, von denen Personen und Sachen betroffen sind, 
die nicht im Luftfahrzeug befördert wurden. Die gel-
tende Fassung beruht auf einer Änderung des Luft-
verkehrsgesetzes durch das Gesetz vom 25. Juli 1964 
(Bundesgesetzbl. I S. 529). Der Gesetzgeber hatte 
damals die Haftungshöchstgrenzen des Römer Ab-
kommens von 1952 über Schäden, welche Dritten auf 
der Erde durch ausländische Luftfahrzeuge zugefügt 
werden (abgedruckt bei Alex Meyer, Internationale 
Luftfahrtabkommen, Band II - 1955 - S. 82 ff.), für 
das innerstaatliche Recht übernommen, obwohl die 
Bundesrepublik dem Abkommen nicht beigetreten 
war. Dies geschah aus der Erwägung, daß die im 
Abkommen vorgesehenen Haftungshöchstbeträge 
einen internationalen Maßstab für die Höhe der 
Haftung des Luftfahrzeughalters für Drittschäden 
bilden (Regierungsentwurf zu § 37 LuftVG, Druck-
sache IV/1646). 

In der Zwischenzeit hat man sich im Rahmen der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation um eine 
Revision des Römer Abkommens bemüht, und 
zwar insbesondere mit dem Ziel, die Haftungs-
höchstgrenzen anzuheben, deren gegenwärtige - zu 
geringe - Höhe wesentlich dazu beigetragen hat, 
daß das Abkommen bisher nicht von einer größeren 
Zahl bedeutender luftfahrttreibender Staaten ratifi-
ziert worden ist. Die Beratungen haben bisher zu 
keinem Ergebnis geführt. 

Im Hinblick auf den ungewissen Ausgang der Be-
mühungen um eine allgemein annehmbare inter-
nationale Lösung wird mit dem Entwurf die bisher 
bestehende Anlehnung an das Römer Abkommen 
aufgegeben und im Interesse eines verbesserten 
Opferschutzes eine eigenständige Regelung getrof-
fen. Die Staffelung der Haftungshöchstgrenzen nach 
dem Gewicht wird, da dieses - insbesondere auch 
wegen des mitgeführten Treibstoffes - ein wesent-
licher Faktor für die Gefährlichkeit und das Ausmaß 
etwaiger Schäden ist, im Grundsatz beibehalten, 
jedoch vereinfacht. In der untersten Gewichtsklasse 
wird in Anlehnung an die durch § 12 StVG in der 
Fassung des Entwurfs vorgesehene Regelung, die 
bei mehreren Geschädigten die Haftung auf 750 000 
DM für Personenschäden und 100 000 DM für Sach

-

schäden beschränkt, auf 850 000 DM festgesetzt. Da-
bei ist zu berücksichtigen, daß nach § 37 Abs. 2 
Satz 1 LuftVG in der Fassung des Entwurfs die 
Höchstsumme des Schadensersatzes für jede ver-
letzte Person auf 500 000 DM begrenzt ist. 

Für die Gruppe der Luftfahrzeuge zwischen 1000 und 
2000 Kilogramm Gewicht wird zum Grundbetrag 
eine Steigerung von 650 DM je Kilogramm Gewicht 
vorgesehen. In die Gewichtsklassen bis 2000 Kilo-
gramm fallen fast 90 v. H. des gegenwärtigen Luft-
fahrzeugbestands in der Bundesrepublik. Der ge-
wichtsabhängige Steigerungsbetrag verringert sich 
bei Luftfahrzeugen mit mehr als 2000 Kilogramm 
Gewicht von dieser Grenze ab auf 200 DM je Kilo-
gramm. Als Haftungshöchstgrenzen ergeben sich da-
nach ungefähr für die Boeing 707 (etwa 150 000 Kilo) 
30 Millionen DM, für die DC 10 (etwa 250 000 Kilo) 
50 Millionen DM und für die Boeing 747 (etwa 
320 000 Kilo) 65 Millionen DM. 

Die vorgesehenen Summen übersteigen erheblich 
die Haftungshöchstbeträge des geltenden Rechts. Sie 
erscheinen in dieser Höhe jedoch erforderlich, um 
etwa auch in den Fällen, in denen ein Luftfahrzeug 
über dicht besiedeltem Gebiet abstürzt, eine ange-
messene Entschädigung sicherzustellen. Nach § 43 
Abs. 1 LuftVG in Verbindung mit §§ 102 ff. der Luft-
verkehrszulassungsordnung muß sich der Halter 
eines Luftfahrzeugs grundsätzlich in der Höhe des 
nach § 37 LuftVG möglichen Umfangs der Ersatz-
pflicht versichern lassen. 

Durch die in Absatz 4 Satz 1 vorgesehene Änderung 
wird erreicht, daß von der gesamten Entschädigungs-
summe ein größerer Teil als bisher vorab für die 
Befriedigung von Ansprüchen wegen Personenschä-
den dient, deren Ausgleich im Verhältnis zu den 
Sachschäden von größerer Bedeutung ist. 

Zu Artikel 3 Nr. 2 (§ 46 LuftVG) 

Der Haftungshöchstbetrag für Personenschäden, die 
Passagiere bei innerstaatlichen Flügen erleiden, be-
trägt z. Z. 67 500 DM. Dieser Betrag ist durch das 
Gesetz vom 25. Juli 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 529) 
festgesetzt worden, weil für internationale Flüge 
aufgrund des Warschauer Abkommens in der Fas-
sung des Haager Protokolls (Gesetz vom 7. August 
1958, Bundesgesetzbl. II S. 291) eine entsprechende 
Haftungshöchstgrenze galt. Das innerstaatliche Recht 
über die Haftung gegenüber Flugpassagieren folgte 
damit der international geltenden Regelung unge-
achtet der Tatsache, daß für die Haftung sonstiger 
Verkehrsträger in der Bundesrepublik abweichende 
Bestimmungen getroffen waren. Entsprechend der 
Haftung für Personenschäden ist auch die Haftung 
für beförderte Güter in Anlehnung an die internatio-
nalen Vereinbarungen geregelt worden. 

Die Verbesserung der Haftung im innerstaatlichen 
Luftverkehr ist im Hinblick auf die langjährigen 
Bemühungen zur Revision des Warschauer Abkom- 
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mens zurückgestellt worden. Diese haben inzwischen 
insofern zu einem Teilergebnis geführt, als durch 
das Änderungsprotokoll von Guatemala vom 8 . März 
1971 (in Übersetzung abgedruckt in der Zeitschrift 
für Luftrecht und Weltraumrechtsfragen 1971, 176) 
das Haftungssystem für Personenschäden (ein-
schließlich des Gepäcks) umgestaltet und die Haf-
tungshöchstgrenzen heraufgesetzt worden sind. 
Weitere Änderungen haben sich durch das Ände-
rungsprotokoll von Montreal vom 25. September 
1975 ergeben. Die Änderungsprotokolle sind noch 
nicht in Kraft getreten; es ist gegenwärtig auch noch 
nicht abzusehen, wenn sie wirksam werden. 

Für die internationale Luftbeförderung bleibt es 
daher nach § 51 LuftVG vorerst bei der international 
vereinbarten Regelung. Dagegen sieht der Entwurf 
für das innerstaatliche Recht unter Lösung von dem 
Prinzip der weitgehenden Übereinstimmung von 
nationalem und internationalem Recht vor, die Haf-
tungshöchstgrenze in dem erforderlichen Maße anzu-
heben. 

Um andererseits die Verbindung zu der internatio-
nalen Entwicklung beizubehalten, wird die neue 
Höchstsumme auf den Betrag festgesetzt, der der 
Haftungshöchstgrenze im Änderungsprotokoll von 
Montreal entspricht. Die dort vorgesehenen 100 000 
Sonderziehungsrechte des Internationalen Wäh-
rungsfonds entsprechen unter Berücksichtigung der 
Kursschwankungsbreite einem Betrag von etwa 
320 000 DM. Dieser Betrag wird deshalb im Rahmen 
des § 46 LuftVG vorgesehen. 

Die Haftung gegenüber Flugpassagieren bleibt da-
mit umfangmäßig nicht unerheblich hinter der Haf-
tung gegenüber Fahrgästen der Eisenbahn und des 
gewerblichen Kraftverkehrs zurück. Dieser Nachteil 
kann aber, um die Möglichkeit einer späteren ein-
heitlichen Regelung im nationalen und internatio-
nalen Lufttransport-Recht nicht zu erschweren, hin-
genommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß die Art des Lufttransports und das ihm eigene 
Buchungssystem es dem Passagier im allgemeinen 
gestatten, sich vor Antritt der Reise einen zusätz-
lichen Versicherungsschutz für den Fall zu verschaf-
fen, daß die gesetzliche Haftungsregelung nicht aus-
reichen sollte. 

Das Änderungsprotokoll von Guatemala hat die 
unterschiedliche Haftung für Obhutsgepäck und auf-
gegebenes Gepäck, die in das Luftverkehrsgesetz 
eingegangen ist, beseitigt. Der Entwurf folgt diesem 
Vorbild, bezieht demgemäß in Absatz 3 das aufge-
gebene Gepäck ein und setzt die Haftungshöchst-
grenze entsprechend dem Änderungsprotokoll von 
Montreal auf 3200 DM neu fest. Dagegen bleibt der 
Haftungsbetrag in Absatz 2, dessen Anwendungs-
bereich auf beförderte Güter beschränkt wird, vor

-

erst unverändert, weil insoweit international noch 
keine Änderung vorgesehen ist und die Parteien des 
Luftbeförderungsvertrags die Möglichkeit haben, 
einen ihnen angemessenen erscheinenden Haftungs-
betrag zu vereinbaren. 

Zu Artikel 4 (§ 852 BGB) 

Der neue Absatz 2 übernimmt die für Gefährdungs-
haftungsansprüche geltende Regelung (Artikel 1 
Nr. 9), die die vergleichsweise Erledigung von Scha-
densersatzansprüchen begünstigt, für deliktische An-
sprüche. 

Zu Artikel 5 

Absatz 1 der Vorschrift stellt klar, daß die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes keine Anwendung finden, wenn 
das schädigende Ereignis vor seinem Inkrafttreten 
eingetreten ist. Artikel 4 soll jedoch auch schon für 
laufende Fälle gelten. 

Absatz 2 der Vorschrift sieht eine begrenzte Rück-
wirkung vor, um in bestimmten Fällen die Anpassung 
unzulänglich gewordener Renten zu ermöglichen. 
Für die entsprechende Vorschrift des Artikels 7 des 
Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiet des Ver-
kehrsrechts und Verkehrshaftpflichtrechts vom 
16. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 710) hat der Bun-
desgerichtshof entschieden, daß die im bestimmten 
Umfang vorgesehene Erstreckung auf zurücklie-
gende Fälle nicht gegen das Grundgesetz verstößt 
(MDR 60, 216). 

Zu Artikel 6 

Im Hinblick auf die zahlreichen Änderungen des 
Reichshaftpflichtgesetzes erscheint es notwendig, 
das Gesetz in neuer Fassung bekanntzumachen. 

Zu Artikel 7 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 8 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Wegen der 
Notwendigkeit einer alsbaldigen Haftungsverbesse-
rung wird beabsichtigt, das Gesetz kurzfristig nach 
der Verkündung in Kraft treten zu lassen, zumal 
davon auszugehen ist, daß die notwendigen Maß-
nahmen zur Anpassung an die geänderte Haftungs-
lage keine längere Zeit in Anspruch nehmen werden. 

Ferner werden wegen der Verschmelzung mit dem 
RHG das SHG und die hierzu ergangene Verord-
nung vom 6. Mai 1941 aufgehoben. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 und 3 (Änderung des Reichshaft

-

pflichtgesetzes und des Luftverkehrsgesetzes) 

Der Bundesrat begrüßt, daß der Entwurf die nach 
dem Reichshaftpflichtgesetz bestehende Gefähr-
dungshaftung für Elektrizitäts- und Gasanlagen 
auf Anlagen zur Fortleitung oder Abgabe von 
vergleichbaren Energien und Stoffen — wie 
Wasser, Fernwärme, Stickstoff, Wasserstoff, 
Sauerstoff, Äthylen, Mineralöl, Mineralölproduk-
ten und dgl. — ausdehnt, da insoweit eine erheb-
liche Lücke im Bereich der Gefährdungshaftung 
besteht. 

Der Entwurf bleibt allerdings in einer Reihe von 
Punkten hinter den Erwartungen zurück, die die 
Wirtschaftsministerkonferenz an die gesetzliche 
Regelung der Gefährdungshaftung bei Rohr-
leitungen geknüpft hat (vgl. Beschluß vom 
7. Februar 1973: Leitsätze für die haftungsrecht-
liche Regelung des Baues und Betriebs von Rohr-
leitungen). 

Es handelt sich dabei im wesentlichen um folgen-
de Gesichtspunkte: 

1. Dem mit dem Betrieb der Leitungen ver-
bundenen Risiko sollte jeweils nach Maßgabe 
der Intensität und des Ausmaßes des mög-
lichen Schadens bei einer bestimmten Art von 
Rohrleitungen eine entsprechende Gefähr-
dungshaftung gegenüberstehen (Nummer 1 
der Leitsätze). Diesem Anliegen entspricht die 
im Entwurf vorgesehene einheitliche Begren-
zung der Haftung für die vorgenannten Lei-
tungen nicht. Insbesondere ist auch der in 
§ 7 b Abs. 1 RHG vorgesehene Höchstbetrag 
der Haftung für Sachschäden von 100 000 DM 
je Schadensereignis offensichtlich unzu-
reichend. 

2. Zur Sicherung der Ersatzansprüche sollte eine 
entsprechende Deckungsvorsorge durch Ab-
schluß und Unterhaltung einer Haftpflichtver-
sicherung, verbunden mit einem unmittel-
baren Klagerecht der Geschädigten gegen den 
Versicherer, oder eine sonst geeignete Siche-
rung vorgesehen werden (Nummer 6 der Leit-
sätze). Ein solches Bedürfnis besteht vornehm-
lich gegenüber Betriebsgesellschaften indu-
strieller Rohrleitungen, deren Kapitalaus-
stattung in keinem angemessenen Verhältnis 
zur möglichen Haftung steht. 

3. Bei einem Auseinanderfallen von Betreiber 
bzw. Inhaber der Rohrleitung und deren 
Eigentümer sollte eine gesamtschuldnerische 
Haftung vorgesehen werden (Nummer 3 der 
Leitsätze). 

4. Ferner erscheint es erforderlich, über die 
Sachschadenregelung hinaus auch die Schädi-
gung eines eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetriebes (einschließlich landwirt-
schaftlicher Betriebe) in die Gefährdungs-
haftung einzubeziehen (Nummer 4 der Leit-
sätze). 

Die insbesondere im Land Nordrhein-West-
falen bei der Zulassung der Enteignung für indu-
strielle Rohrleitungen gemachten Erfahrungen 
sprechen für die Notwendigkeit der vorgeschla-
genen Regelungen. Die in diesem Zusammenhang 
abgeschlossenen Haftungsverträge zugunsten der 
potentiell Geschädigten verlieren kraft ausdrück-
licher Regelung ihre Wirksamkeit mit dem In-
krafttreten eines Gesetzes, das die Gefährdungs-
haftung für derartige Rohrleitungen vorsieht. 

Würden die Ergänzungen nicht in das Gesetz 
aufgenommen, so würde sich die Rechtsstellung 
der potentiell Geschädigten erheblich verschlech-
tern. Überdies ist die Gefahr nicht auszu-
schließen, daß eine gesetzliche Regelung, die den 
Belangen der möglicherweise Geschädigten nicht 
ausreichend Rechnung trägt, zu einer Erschwe-
rung notwendiger Enteignungsverfahren führen 
wird. 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens für eine 
entsprechende Ergänzung des Gesetzentwurfs 
Sorge zu tragen. 

Die Bundesregierung wird darüber hinaus ge-
beten, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs-
verfahrens zu prüfen, ob zur Ergänzung des § 33 
LuftVG noch Vorschriften in den Entwurf einge-
fügt werden können, die eine Schadensregulie-
rung auch in den Fällen sicherstellen, in denen 
das schadenverursachende Flugzeug nicht identi-
fiziert werden kann. 

Mit zunehmender Größe der Flugzeuge wächst 
die Gefahr von Schäden durch Luftturbulenzen, 
bei denen dann häufig der Schädiger gar nicht 
oder nur mit großen Schwierigkeiten und nicht 
sicher festgestellt werden kann. Dieser Sachver-
halt bedarf sowohl im Interesse der Geschädig-
ten als auch der in die Klärung solcher Fälle 
eingeschalteten Luftfahrtbehörden einer besonde-
ren Regelung im Luftverkehrsgesetz. Gedacht 
werden kann insbesondere an Vorschriften, die 
die Gründung eines Haftungsfonds vorsehen, der 
durch von den Luftfahrzeughaltern pro Start oder 
Landung zu entrichtende kleine Beträge gespeist 
und der zentral für das gesamte Bundesgebiet 
verwaltet wird. 
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2. Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b (§ 1 a Abs. 3 Nr. 2 
RHG) 

In § 1 a Abs. 3 Nr. 2 RHG sind die Worte „oder 
durch ein solches Gerät" durch die Worte „oder 
durch eine solche Einrichtung" zu ersetzen. 

Begründung 

Der zur Zeit geltende Ausschlußtatbestand des 
§ 1 a Abs. 3 Nr. 2 RHG, nämlich die Beschädigung 
eines Energieverbrauchsgeräts oder die Schadens-
verursachung durch ein solches Gerät, soll durch 
den Entwurf erweitert werden. Erfaßt werden 
sollen einmal die Beschädigung eines Energie-
verbrauchsgeräts oder einer sonstigen Einrich-
tung zum Verbrauch oder zur Abnahme - wobei 
der Begriff der Einrichtung gegenüber dem Be-
griff des Geräts als der weitere Begriff verwen-
det wird -, zum anderen die Fälle der Schadens-
verursachung. Wird im letztgenannten Zusam-
menhang allein der Begriff „Gerät" gebraucht, so 
kann der Eindruck entstehen, daß für die Scha-
densverursachung ein anderer, engerer Anwen-
dungsbereich gelten soll. Da Gründe für eine 
derartige Differenzierung nicht ersichtlich sind, 
sollte auch hier der im Zusammenhang mit der 
Beschädigung eingeführte Oberbegriff „Einrich-
tung" verwendet werden. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b1- neu - (§ 1 a 
Abs. 3 Nr. 3 RHG) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist folgender Buchstabe b 1  ein-
zufügen: 
,b 1) Absatz 3 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. wenn der Schaden durch höhere Gewalt 
verursacht worden ist, es sei denn, daß 
er auf das Herabfallen von Leitungs-
drähten oder auf den Bruch oder son-
stige Beschädigung von überörtlichen 
Rohrleitungsanlagen für Ö1, Ölproduk-
te oder Gase zurückzuführen ist."' 

Begründung 

Die Gefahr außerordentlich hoher Schäden be

-

steht beim Bruch von überörtlichen Rohrleitun-
gen wie Ölpipelines oder Gashochdruckleitungen 
in besonderem Maße. Es erscheint daher nicht 
gerechtfertigt, das Risiko gerade solcher hoher 
Schäden den potentiellen Geschädigten aufzu-
bürden, wenn das Schadensereignis durch höhere 
Gewalt herbeigeführt wird. Auch ist zu befürch-
ten, daß die Inhaber derartiger überörtlicher 
Rohrleitungsanlagen im Gegensatz zu der der-
zeitigen Praxis (vgl. die Vereinbarung zwischen 
dem Land Baden-Württemberg und der Firma 
Südpetrol für die Ölfernleitung Genua-Ingolstadt 
bezüglich des Bodensees) nicht mehr bereit sein 
werden, eine über die gesetzliche Regelung hin-
ausgehende vertragliche Haftung, auch für 
Schäden infolge höherer Gewalt, zu übernehmen. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 5 RHG) 

§ 5 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 5 

Die Ersatzpflicht nach den §§ 1 a und 2 dieses 
Gesetzes darf weder ausgeschlossen noch be-
schränkt werden. Das gleiche gilt für die Ersatz-
pflicht nach § 1 dieses Gesetzes, soweit es sich 
um Personenschäden handelt. Entgegenstehende 
Bestimmungen und Vereinbarungen sind nichtig." 

Begründung 

Die Vorschrift des § 5 i. d. F. des Entwurfs stellt 
eine Abweichung vom geltenden Recht dar, so-
weit sie die Haftung der Inhaber von Strom-
leitungs- und Rohrleitungsanlagen usw. betrifft. 
Für diese Abweichung besteht nicht nur kein 
Bedürfnis, vielmehr erscheint die Unabdingbar-
keit in diesem Bereich nach wie vor geboten. 
Andernfalls wäre zu befürchten, daß in Zukunft 
vor allem von Versorgungsunternehmen von der 
Möglichkeit des Haftungsausschlusses weit-
gehend Gebrauch gemacht und die gesetzliche 
Regelung ausgehöhlt wird. Dies sollte aus Grün-
den des Verbraucherschutzes nicht zugelassen 
werden. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Zu 1.  

Die Bundesregierung stimmt mit dem Bundesrat dar-
in überein, daß die unter 1. der Stellung-
nahme zur Sachschadenshaftung bei Rohrleitungs-
schäden sowie zum Lufthaftungsrecht angeführten 
Probleme der weiteren Prüfung bedürfen. Dem Vor-
schlag, diese Fragen bereits im Rahmen dieses Ge-
setzgebungsverfahrens aufzugreifen, vermag die 
Bundesregierung dagegen nicht zuzustimmen. Der 
vorgelegte Gesetzentwurf versteht sich - wie auch 
in der Begründung dargelegt wird - ausdrücklich als 
Vorabmaßnahme. Unter grundsätzlicher Beibehal-
tung des geltenden Haftungssystems greift er nur 
einige wenige Punkte auf, in denen eine Regelung 
derzeit bereits möglich ist, zum anderen aber auch 
besonders vordringlich erscheint. Durch diese Stoff-
beschränkung soll im Interesse der möglichen Unfall-
opfer sichergestellt werden, daß die Neuregelung 
zügig und noch in dieser Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages verabschiedet werden kann. Die Er-
reichung dieses Ziels würde bei Befolgung der Vor-
schläge des Bundesrates unmöglich gemacht, jeden-
falls aber erheblich gefährdet. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Erweiterung des Gesetzentwurfs 
wirft eine Anzahl schwieriger tatsächlicher, recht-
licher, wirtschaftlicher und versicherungswirtschaft-
licher Fragen auf, die eingehender Prüfung bedürfen. 
Das gilt um so mehr, als einzelne der angesproche-
nen Probleme wie die Anerkennung des eingerich-
teten und ausgeübten Gewerbebetriebs als selb-
ständiges Schutzgut oder die Deckungsvorsorge sich 
nicht nur im Rahmen der Gefährdungshaftung für 
Rohrleitungsanlagen stellen, also auch nicht isoliert 
für diesen Bereich gelöst werden können. Die recht-
zeitige Klärung dieser Fragen wie auch deren ein-
gehende Erörterung - insbesondere mit den be-
teiligten Wirtschaftskreisen - kann aber im Hin-
blick auf die für die abschließende Behandlung des 
Gesetzgebungsvorhabens in dieser Wahlperiode 
noch verbleibende Zeit nicht erwartet werden. Nicht 
zuletzt deshalb ist auch im Bundesrat ein ausformu-
lierter Gesetzesvorschlag zu einem Teilkomplex der 
unter 1. der Stellungnahme angeschnittenen Fragen 
für dieses Gesetzgebungsverfahren zurückgestellt 
worden. 

Zu 2.  

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 3.  

Dem Vorschlag vermag die Bundesregierung aus 
den oben zu 1. angeführten Gründen nicht zuzu-
stimmen. 

Zu 4.  

Die Bundesregierung stimmt dem Bundesrat zu, so-
weit dieser in der Begründung zu seinem Ände-
rungsvorschlag für § 5 RHG auf den notwendigen 
Schutz des Verbrauchers abstellt. Der Fassungsvor-
schlag des Bundesrates für § 5 RHG geht allerdings 
über dieses Anliegen erheblich hinaus, würde er 
doch Vereinbarungen über den Haftungsausschluß 
oder die Haftungsbeschränkung für den Bereich der 
Sachschadenshaftung nach § 1 a RHG völlig aus-
schließen. Dazu besteht kein Anlaß. Im Gegenteil ist 
etwa in den in der Begründung des Gesetzentwurfs 
angeführten Fällen einer Kreuzung mehrerer Lei-
tungsanlagen oder der Kreuzung von Leitungs-
anlagen mit öffentlichen Verkehrsflächen oder Eisen-
bahnen ein besonderes Interesse der Beteiligten 
denkbar, vertragliche Regelungen über die Sach-
schadenshaftung - auch im Sinne eines gegenseitigen 
Haftungsverzichts - zu treffen. 

Dem berechtigten Anliegen des Bundesrates, den 
Verbraucher als Abnehmer von Strom, Gas oder 
Wasser und ganz allgemein den geschäftlich unge-
wandten Bürger vor für ihn nachteiligen Verein-
barungen und Vertragsgestaltungen oder nach-
teiliger Festsetzung von Lieferungsbedingungen und 
ähnlichem zu schützen, könnte nach Auffassung der 
Bundesregierung durch eine Fassung von § 5 RHG 
Rechnung getragen werden, nach der die Ersatz-
pflicht wegen Sachschäden nach § i a RHG im voraus 
nur durch eine Vereinbarung zwischen dem Inhaber 
der Anlage und einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts, einem öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen oder einem Kaufmann im Rahmen eines 
zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehörenden 
Vertrages ausgeschlossen oder beschränkt werden 
kann. Die Bundesregierung wird hierzu im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens einen Formulierungsvor-
schlag vorlegen. 




